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Zeughausgasse M 
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Az.: 2 K 103/24 

GUTACHTEN 
Ober den Verkehrswert (Marktwert) i. S. d. § 194 Baugesetzbuch 

für das mif einem 
Mehrfa,nilienwohnhaus mit Garage bebau,te Grundstück· 

in 89584 Ehingen-Dächingen, Drei-Kreuz-Straße 15 

Ale)(ander Sc:hwehr 
Dipl. Sa chv ersU ndiger (DIA) 

FOr die B.ewer tun(;l ,,o,i bebauten 
und ,mbehauten Grundslücken 

Tel , (,0 75 82) 92 64 28 

Fax (0 U, 62) 92 65 78 

Mobil (0171) , ·69 80 111 

Es handelt sich urn ein Grundstück in einfacher bis n-üttlerer Wohnlage. Laut vorliegenden Bauunterlagen und 
Auskünfte Stadtverwaltung Ehingen ist ein Grundbaujahr nicht ermittelbar. Es wird ein fiktives Baujahr mit ca. 
1967 aufgrund Umbaumaßnahmen und Modernjsierung.en, geschätzt angenommen. Es wird darauf hingewie­
sen, dass keine Innenbesichtigung möglich war. Aus diesem Grund wird auftragsgemäß eine Bewertung nach 
dern außeren Eindruck erstellt und ein Sicherhelt&abschlag berücksichtigt Siehe Bewertung. Laut P!anunterla­
gen erg:eben sich folgende Wohnflächeh Wohnung l, Wohnfläche beträgt ca. 35,50 m2

, die Nutzfläche beträgt 
ca. 6 ,15 m2. Wohnung 11,. die Wohnfläche beträgt ca. 56-,05 rn2, die Nutzfläche beträgt ca. 16,70 m-2. Wohnung 
!!!, die Wohn'fläche beträgt ca. 48,51 m2 , die Nutzfläche beträgt ca. 14,51 tn2 . Wohnung IV, die Wohnfläche 
beträgt ca. 74, 70 m2, die Nutzfläche beträgt ca. 34,30 m 1. Wohnung V.1 die Wohnfläche beträgt ca. 56,62-tn2

, die 
Nutzfläche beträgt es. 17r80 m2

. Wohnung VI, die Wohnfläche·beträgt ca. 102,35 m2
, die Nutzfläche beträgt ca. 

27,00 m2. Gemeinschaftlich genutzte Verkehrs- und Nutzfläche, die Nutzfläche beträgt ca. 72,50 m2
. Die Grund­

stücksg,röße beträgt laut vorliegendem Grundbuchauszug 610 m2 . Die Richtigkeit der vorliegenden Planu,nter­
lagen/Berechnungen wird angenommen, Für die Richtigkeit der vorliegenden Unterlagen wfrd vom SV keine 
Haftung übe,rnommen. 

Auftraggeber: 

Amtsgericht Ulm, Rechtspfleger ; Zeughal.lsgasse 14, 89073 Ulm 

Betreibende- Gläubigerin: 

Spark.asse-Ulrn, vertr. d. d. Vorstand. Hans- und Sophle-Scholl-Platz 2, 89073 Ulrn 

Schuldner: Verfah rensbevol l mächtig ter; 

Der Verkehrswert 
wurde z.um Wertermittlungsstichtag 12.08.2025 mit rd. 431.000-€ e.rmittelt 

(besondere objektspezifische Grundstücksmerkmale berücksichtigt) 

Ausfertigung Nr. 5 
Dieses Gutachten besteht aus 42 Seiten inkL_ 11_.Anlagen mit insgesamt_ 11 o_ Seiten. 
Das Gutachten wurde in fünf Ausfer!igungen erstellt. davon eine für meine Unterlagen. 
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Zusammenfassung bewe rtu ngstech nischer Daten: 

Auftragqe ber/ Aktenzeichen: 

Grundstücks-/ Objektdaten: 

Objektart: 

We rterm ittl u nqsstichtaq: 

Bodenrichtwert: 

Bodenwe rtan pass u ng: 

Bodenwert (ebf): 

Grundbaujahr/Fiktives Baujahr: 

Modem is ieru nge n/Mod ern isie ru nq spu n kte: 

Gesamtn utz u nqsd a uer: 

Wirtschaft! ich e Restn utz u n gsda uer: 

Wo hnfl äche/N utzfläche: 

Amtsgericht Ulm; Az.: 2 K 103124 

Amtsgericht Ulm, 
Vollstreckungsgericht, Az.: 2 K 103/24 

89584 Ehingen-Dächingen, Drei-Kreuz-Straße 15, 

Fist. Nr. 62, 61 0 m2 

Mehrfamilienhaus (6 Wohnungen) 

Garage 

12.08.2025 

90 €/m 2 Stichtag 01.01.2024 

Anpassung 

Stichtag_Bod en richtwert zum Wertermittl u ngsstichtag. 

98, 10 €/m 2 

Mehrfamilienhaus fiktives Baujahr ca. 1967 ang. 

(Grundbaujahr angenommen 1940*50% Bestand)+(Umbau an­
genommen 1993*50 % Modernisierung )/100 = rd. 1967 ge­
schätzt angenommen. 
Garage fiktives Baujahr ca. 1973 ang. 

1993 laut Planunterlagen Umbau 6 Wohnungen 

80 Jahre Mehrfamilienhaus, 
60 Jahre Garage, 

23 Jahre Mehrfamilienhaus, 
8 Jahre Garage, 

Wohnung 1 
Die Wohnfläche beträgt ca 35,50 m2 

Die Nutzfläche beträgt ca. 6,75 m2 

Wohnung II 
Die Wohnfläche beträgt ca. 56,05 m2 

Die Nutzfläche beträgt ca. 16,70 m2 

Wohnung III 
Die Wohnfläche beträgt ca. 48,51 m2 

Die Nutzfläche beträgt ca 14, 51 m2 

Wohnung IV 
Die Wohnfläche beträgt ca. 74,70 m2 

Die Nutzfläche beträgt ca. 34,30 m2 

Wohnung V 
Die Wohnfläche beträgt ca. 56,62 m2 

Die Nutzfläche beträgt ca. 17,80 m2 

Drei-Kreuz-Straße 15, 89584 Ehingen-Dächingen 
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Garagenplätze: 

Bruttogrundfläche : 

No rma I herstel lu nqskos te n: 

Baupreisindex : 

Alterswertminderung Linear : 

Außenanlagen: 

Sachwertfaktor : 

besondere objektspezifische 
Grundstücksmerkmale (boG): 

Sachwert: 

Amtsgericht Ulrn; Az.: 2 K 103124 

Wohnung VI 
Die Wohnfläche beträgt ca. 102,35 m2 

Die Nutzfläche beträgt ca. 27,00 m2 

gemeinschaftlich genutzte Verkehrs- und Nutzfläche 
Die Nutzfläche beträgt ca. 72,50 m2 

Garage 
Die Nutzfläche beträgt ca. 15,91 m" 

1 im Bereich Garage angenommen , 
8 PKW-Stellplätze laut Plan vorgesehen . 

Mehrfamilienhaus ca. 878,03 m2 Brl1ttogrundfläche 
Garage ca. 20,00 m2 Bruttogrundfläche 

Mehrfamilienhaus == 825 €/m2 BGF 
Garage= 365 €/m 2 BGF 

Mehrfamilienhaws == 188,6 
Garage= 188,6 

Mehrfamilienhaus= 71,25 % (Faktor x 0,2875.) 
Doppelgarage= 86,67 % (Faktor x 0, 1333) 

4,00 % der vorläufigen Gebäudesachwerte 
insg. (386.753,87 €) = 15.470,15 € 

1,06 

- 83.675,00 € 

406.000 € 

Drei-Kreuz-Straße 15, 89584 Ehingen-Dächingen 
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Nachhaltige marktübliche 
Nettokaltmiete : 

Bewirtschaftungskosten : 

Lie gen sch aftsz inssatz: 

besondere objektspez ifische 
Grundstücksmerkmale (boG): 

Ertragswert: 

Verkehrswert: 

monatlicher objektiver 
Mietwert/Wohnwert rd. : 

Amtsgericht Ulm; Az.: 2 K 1031~4 

Wohming 1 
ca. 35,50 m,! Wfl. "' 8,99 €/m" = 319, 15 € = 3.829,80 € 

Wohnung II 
ca. 56,05 m2 Wfl. • 8,08 €/m2 = 452,88 € = 5A34,56 € 

Wohnung III 
ca. 48,51 m2 Wfl. "" 8,33 €/m2 = 404,09 € = 4;849,08 € 

Wohnung IV 
ca. 74,70 m2 Wfl. " 7,59 €/m2 = 566,97 € = 6.803,64 € 

Wohnung V 
ca. 56,62 m2 Wfl. "" 8,05 €/m2 = 455,79 € = 5.469,48 € 

Wohnung VI 
ca. 102 ,35 m2 Wfl. * 7, 14 €/m2 = 730, 78 €::; '8 . 769,36 € 

Garage 
1 Stück :::c 40,00 € = 480,00 € 

PKW-Außenstel lplätze laut Plan 
8 Stück * 20,00 € = 160, 00 € = 1. 920,00 € 

Gesamter jährlicher Rohertrag = 37.555,92 € 

8.790,34 € 

2,55 

- 97.942,00 € 

431 .000 € 

431 .000 € 

3.129,66 € 

Drei-Kreuz-Straße 15, 89584 Ehingen-Dächingen 
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1 Allgemeine Angaben 

1.1 Angaben zum Bewertungsobjekt 

Art des Bewertungsobjekts: 

Objektadresse: 

Grundbuchangaben: 

Katastera ng aben: 

Grundstück, bebaut mit einem Mehrfamilienwohnhaus mit Ga­
rage. Es w ird darauf hingewiesen, dass keine Innenbesichtigung 
möglich war. Aus diesem Grund wird auftragsgemäß eine1 Bewer­
tung nach dem äußeren Eindruck erstellt und ein Sicherheitsab­
schlag berücksichtigt. Siehe Bewertung, 

Drei-Kreuz-Straße 15, 89584 Ehingen-Däch ingen 

Grund b u eh von Däching en, Blatt 1 052, lfd. Nr. 2 

Gemarkung Dächingen, Flurstück 62, Fläche 610 m~ 

1.2 Angaben zum Auftrag und zur Auftragsabwicklung 

G utachtenauftrag 

We rterm ittlu ng sstichtag : 

Qualitätsstic htag: 

Ortsbesichtigung : 

Umfang der Besichtigung etc.: 

Teilnehmer am Ortstermin : 

Eigentümer: 

herangezogene Unterlagen, Erkundigun­
gen, Informationen: 

Amtsgericht Ulm; h. : 2 K 103/24 

Gemäß Beschluss des Amtsgerichts Ulm vom 22.01.2025 soll 
durch schriftliches Sachverständigengutachten gemäß § 74 a 
Abs . 5 ZVG Beweis e hoben werden über den Verkehrswert . 

12.08.2025 

12.08.2025 entspricht dem We rtermittlu ngsstichtag 

Zu dem Ortstermin am 27.02.2025 wurden die Beteiligten durch 
Einschreiben Einwurfvom 12.02.2025 fristgerecht eingeladen. 

Es konnte keine Innenbesichtigung und keine vollumfän!~lich Be• 
sicht igung durchgeführt werden. 
Auftragsgemäß wi rd nacil dem äußeren Eindruck bewertet mit 
Berücks ichtigung Sicherileitsabschlag da keine Innenbesichti ­
gung und keine vollumfäng\ich Besichtigung Grundstück durch­
geführt werden konnte. 

Der Sachverständige . 
Weitere Beteiligte waren nicht anwesend . 

Vom Auftraggeberwurden für diese Gutachtenerstellun1~ im We­
sentlichen fo lgende Unterlagen und Informationen zur v ,erfügung 
gestellt: 

• Grundbuchauszug (ohne Abt. 111) vom 09.01.2025 
Vom Sachverständigen wurden folgende Auskünfte und Unterla­
gen beschafft: 
• Copyright geschützte Landkarten, Lageplan 1 :500 vom 

10.02.2025. Liegenschaftskataster-auszug. Keine WE:!itergabe 
an Dritte. Vom SV wird keine Haftung übernommen. 

• Stadtverwaltu ng/Gemei ndeverwaltung /LRA, Grund b1 u chzent­
rala rchiv bezüglich notwendiger Auskünfte sowie Bauzeich­
nungen (Grundrisse, Ansichten, Schntte usw.) nicht vollstän­
dig aber in ausreichender Form 

• Marktdatenable itungen des örtlich zuständigen Sprengnetter 
Expertengremiums für Immob ilienwerte 

• Auskunft aus dem Sprengnetter-Marktdatenshop 

Drei-Kreuz-Straße 15, 89584 Ehinge1n-Dächingen 
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1.3 Besonderheiten des Auftrags/ Maßgaben des Auftraggebers 

A. Beantwortung der Fragen des Gerichtsauftrages 

a.) Wer Verwalter nach dem Wohnungseigentumsgesetz (WEG) ist (Name und Anschrift) 
sowie der Höhe des Wohngeldes bei Wohnungs- oder Teileigentum: 

Laut Eigentümer kein Hausverwalter bestellt. 

b.) Welche Mieter und Pächter vorhanden sind (Name und Anschrift), 
die Beiträge im Sinne des§ 57 c ZVG geleistet haben 

Laut Eigentümer eine Wohnung vermietet. 
Frau weitere Daten unbekannt 
Die Mieterin war bei beiden Ol15besichtigungen nicht am:utreffen. 

c.) ob ein Gewerbebetrieb geführt wird (Art und Zubehör) 

Laut Eigentümer wird kein Gewerbebetrieb geführt 

d.) ob Maschinen oder Betriebseinrichtungen vorhanden sind. die nicht mitgeschätzt wurden (Art und 
Umfang); 

Innen unbekannt. 
Es war keine Innenbesichtigung möglich. 

Auf dem Grundstück befanden sich zum Zeitpunkt der Ortsbesichtigung keine Ma:schinen 
oder Betriebseinrichtungen. 

e.} ob bau be hörd I ich e Besch rä n ku n gen oder Beanstandungen bestehen 

Lt. Auskunft, LRA Alb-Donau-Kreis 
bestehen aktuell keine bekannten baubehördlichen Beschränkungen oder Beanstandungen . 

Im Baulastenbuch sind Einträge vorhanden. 
Es kann angenommen werden, dass diese Einträge keine Wertverändorung erzeugen .. 

f.) ob ein Energieausweis bzw. Energiepass im Sinne der GEG vorliegt 

Es liegt kQin EnergiGau~weis oder Energiepass im Sinne des GEG vor_ 

g.) ob Verdacht auf Hausschwamm besteht 

augenscheinlich, nach dem äußeren Eindruck, wurde kein Hausschwamm wahrgenommen. 
Es konnte jedoch das Grundstück nicht vollumfänglich betreten werden aus diesenn Grund 
kann nicht mitgeteilt werden, wie die westliche Seite des Gebäudes aussieht. 

h.) über den baulichen Zustand und etwa anstehende Reparaturen 

nach dem äußeren Eindruck kann der bauliche Zustand mit baujahrsgemäß angenomnr1en wer­
den mit einem Unterhaltungsstau und tlw. mit Bauschäden und tlw, mit Baumängeln. 

Amtsgericht Ulm; Az.: 2 K 103/24 Drei-Kreuz-Straße 15, B9584 Ehinger1-Dächingen 
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2 Grund- und Bodenbeschreibung 

2.1 Lage 

2.1.1 Großräumige Lage 

Bundesland: 

Kreis: 

Ort und Einwohnerzahl: 

überörtliche Anblndung / Entfernungen: 

2.1.2 Kleinräumige Lage 

innerörtliche Lage: 

Baden-Württemberg 

Alb-Donau-Kreis 

Ehingen-Dächingen (ca. 465 Einwohner) Stichtag 30.06.2025 

nächstgelegene größere Städte: 

Ehingen 
Ulm 
Memmingen 
Stuttgart 
München 

(ca. 12 km entfernt) 
(ca. 40 km entfernt) 
(ca. 80 km entfernt) 
{ca. 85 km entfernt} 
(ca. 180 km entfernt} 

Dächingen ist ein Teilart der Großen Kreisstadt Ehingen (Donau) 
im Alb-Donau-Kreis in Baden-Württemberg. Der Ort wurde im 
Jahr 1973 nach Ehingen eingemeindet. 

Ortsrand; 
Die Entfernung zum Ortszentrum beträgt ca. 0,2 km. 
öffentliche Verkehrsmittel (Bushaltestelle} ca. 0,2 km entfernt; 
Verwaltung (Stadtverwaltung) ca. 11 km entfernt; 
einfache bis mittlere Wohnlage angenommen 

Geschäfte des täglichen Bedarfs; 
In Dächingen, einem Ortsteil von Ehingen (Donau), gibt es keine 
größeren Einkaufsmöglichkeiten. Für den täglichen Bedarf ist 
man auf die umliegenden Orte angewiesen. Größere Super­
märkte und Fachgeschäfte findet man in der Kernstadt Ehingen 
oder in umliegenden Städten wie Munderkingen oder Allmendin­
gen. 

Art der Bebauung und Nutzungen in der gewerbliche und wohnbauliche Nutzungen 
Straße und im Ortsteil: 

Beeinträchtigungen: normal (durch Straßenverkehr, Landwirtschaft) 

Topografie: eben 

2.2 Gestalt und Form 

Gestalt und Form: 

Amtsgericht Ulm; Az..: 2 K 103/24 

Grundstücksgröße: 
insgesamt 610, 00 m2; 

Bemerkungen: 
unregelmäßige Grundstücksform 

Dnti-Kreuz-Straße 15, 89~84 Ehingen-Dachingen 
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2.3 Erschließung, Baugrund etc. 

Straßenart: 

Straße na usba u: 

Anschlüsse an Versorgungsleitungen und 
Abwasserbeseitigung: 

Straße mit Durchgangsverkehr 

voll ausgebaut, Fahrbahn aus Bitumen 

Nach dem äußeren Eindruck angenommen: 
elektrischer Strom, Wasser aus öffentlicher Versorgung; 
Kanala nsch I uss; 
Telefo na nschl u ss 
SAT-Anlage 

Grenzverhältnisse, nachbarliche Gemein- mehrseitige Grenzbebauung des Wohnhauses 
samkeiten: 

Baugrund, Grundwasser (soweit augen- gewachsener, normal tragfähiger Baugrund wird angenommen 
scheinlich ersichtlich): 

Altlasten: Gemäß schriftlicher Auskunft vom 12.02.2025 ist das Bewer­
tungsobjekt im Altlastenkataster nicht als Verdachtsfläche aufge­
führt. Siehe Anlage, Seite 78 

Anmerkung: In dieser Wertermittlung ist eine lageübliche Baugrund- und 
Grundwassersituation insoweit berücksichtigt, wie sie in die Ver­
g leichska ufpre ise bzw. Bodenrichtwerte eingeflossen ist. 
Darüberhinausgehende vertiefende Untersuchungen und Nach­
forschungen wurden nicht angestellt. 

2.4 Privatrechtliche Situation 

g rund buch lieh gesicherte Belastungen: 

Anmerkung: 

H errschvermerke: 

nicht eingetragene Rechte und Lasten: 

Amtsgericht Ulm: Az..: 2 K 103124 

Dem Sachverständigen liegt ein Grundbuchauszug vom 
09.01.2025 vor. 

Hiernach besteht in Abteilung II des Grundbuchs von Dächingen, 
Blatt 1052, folgende Eintragung: 

Die Zwangsversteigerung ist angeordnet. 
Bezug: Ersuchen des Amtsgerichts Ulm 
vom 02.01.2025 (2 K 103/2024). 
Ein getragen ( U LM003/7 /2025) am 09.01.2025 

Siehe Anlage, Seite 29 

Schuldverhältnisse, die ggf. in Abteilung II! des Grundbuchs ver­
zeichnet sein können, werden in diesem Gutachten nicht berück­
sichtigt. Es wird davon ausgegangen, dass ggf. valutierende 
Schulden beim Verkauf gelöscht oder durch Reduzierung des 
Verkaufspreises au sgeg liehen werden. 

unbekannt 

unbekannt 

Drei-Kreuz-Straße 15, 89584 Ehingen-Dächingen 
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2.5 Öffentlich-rechtliche Situation 

2.5.1 Baulasten und Denkmalschutz 

Eintragungen im Baulastenverzeichnis: 

Denkmalschutz: 

2.5.2 Bauplanungsrecht 

DarsteHungen im Flächennutzungsplan: 

Festsetzungen im Bebauungsplan: 

Boden ard nun gs verfahren: 

2.5.3 Bauordnungsrecht 

Das Baulastenverzeichnis enthält folgende Eintragungen: 
Siehe Anlage, Seiten 79 - 82 

Es kann angenommen werden, dass diese Eintragungen keine 
Wertveränderung erzeugen. 

Denkmalschutz besteht nach Auskunft Stadtverwaltung nicht. 
Diesbezüglich wurden auftragsgemäß keine weiteren Nachfor­
schungen angestellt. 

Siehe Anlage, Seite 73a 

Der Bereich des Bewertungsobjekts ist im Flächennutzungsplan 
als gemischte Baufläche (M) dargestellt. 
Siehe Anlage, Seite 17 und 76 

Für den Bereich des Bewertungsobjektes ist kein rechtskräftiger 
Bebauungsplan vorhanden. Die Zulässigkeit von Vorhaben ist 
demzufolge nach§ 34 BauGB zu beurteilen. 
Siehe Anlage, Seite 76 

Laut telefonischer Auskunft der Stadtverwaltung Ehingen ist das 
Grundstück zum Wertermittlungsstichtag in kein Bodenord­
nungsverfahren einbezogen. 

Da keine Innenbesichtigung ermöglicht wurde, wird auftragsgemäß nach dem äußeren Eindruck bewertet. 
Ob die Auskünfte der Bauunterlagen mit der Realität übereinstimmen, kann nicht garantiert werden. 
Vom SV wird diesbezüglich keine Haftung übernommen. 

Die Wertermittlung wurde auftragsgemäß auf der Grundlage der übergebenen Pläne und Berechnungen 
(nicht vollständig jedoch in ausreichender Form) durchgeführt. 

Das Vorliegen einer Baugenehmigung und ggf. die Übereinstimmung des ausgeführten Vorhabens mit den 
vorgelegten Bauzeichnungen und der Baugenehmigung und dem Bauordnungsrecht und der verbindlichen 
Bauleitplanung wurde nicht geprüft. 

Offensichtlich erkennbare Widersprüche wurden jedoch nicht festgestellt. 

Bei dieser Wertermittlung wird deshalb die materielle Legalität der baulichen Anlagen und Nutzungen voraus­
gesetzt. 

Amtsgericht Ulm; Az.; 2 K 103124 Drei-Kreuz-Straße 15, 89584 Ehingen-Dächingen 
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2.6 Entwicklungszustand inkl. Beitragssituation 

Entwicklungszustand (Grundstücksquali- baureifes Land (vgl.§ 3 Abs. 4 lrnmoWertV 21) 
tät): 

beitrag srechtl ich er Zustand: 

Anmerkung: 

Für den beitragsrechtlichen Zustand des Grundstücks ist die Ver­
pflichtung zur Entrichtung von grundstücksbezogenen Beiträgen 
maßgebend. Als Beiträge gelten auch grundstücksbezogene 
Sonderabgaben und beitrag sähn liehe Abgaben. Laut telefo n i­
scher Auskunft der Stadtverwaltung Ehingen ist das Bewertungs­
grundstück bezüglich der Beiträge für Erschließungseinrichtun­
gen nach BauGB und KAG beitragsfrei. 

Diese Informationen zum beitragsrechtl ich e n Zustand 
wurden telefonisch erkundet 

2.7 Hinweise zu den durchgeführten Erhebungen 

Es wird empfohlen, vor einer vermögensmäßigen Disposition bezüglich des Bewertungsobjekts zu diesen 
Angaben von der jeweils zuständigen Stelle schriftliche Bestätigungen einzuholen. 

2.8 Derzeitige Nutzung und Vermietungssituation 

Das Grundstock ist mit einem Wohngebäude (Mehrfamilienhaus und einer Garage) bebaut 
(vg 1. nachfolg ende Ge bä u d ebesch reib u ng). 

Amtsgericht Ulm; Az.: 2 K 103/24 Drei-Kreuz-Straße 15, 89584 Eh ingen-Däch 1'ngen 
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3 Beschreibung der Gebäude und Außenanlagen 

3.1 Vorbemerkungen zur Gebäudebeschreibung 

Es wird darauf hingewiesen, dass keine Innenbesichtigung sowie keine vollumfänglich Besichtigung des 
Grundstücks möglich war. Es wird auftragsgemäß nach dem äußeren Eindruck bewertet. 

Grundlage für die Gebäudebeschreibungen sind die Erhebungen im Rahmen der Ortsbesichtigung sowie die 
ggf. vorliegenden Bauakten und Beschreibungen. 

Die Gebäude und Außenanlagen werden nur insoweit beschrieben, wie es für die Herleitung der Daten in der 
Wertermittlung notwendig ist. Hierbei werden die offensichtlichen und vorherrschenden Ausführungen und 
Ausstattungen beschrieben. In einzelnen Bereichen kennen Abweichungen auftreten, die dann allerdings 
nicht wesentlich werterheblich sind. Angaben über nicht sichtbare Bauteile beruhen auf Angaben aus den 
vorllegenden Unterlagen, Hinweisen während des Ortstermins bzw. Annahmen auf Grundlage der üblichen 
Ausführung im Baujahr. Die Funktionsfähigkeit einzelner Bauteile und Anlagen sowie der technischen Aus­
stattungen und Installationen (Heizung, Elektro, Wasser etc.) wurde nicht geprüft; im Gutachten wird die 
Fu nkti onsfäh ig keit unterstellt. 

Baumängel und -schäden wurden soweit aufgenommen, wie sie zerstörungsfrei, d.h. offensichtlich erkennbar 
waren. In diesem Gutachten sind die Auswirkungen der ggf. vorhandenen Bauschäden und Baumangel auf 
den Verkehrswert nur pauschal berücksichtigt worden. Es wird ggf. empfohlen, eine diesbezüglich vertiefende 
Untersuchung anstellen zu lassen. Untersuchungen auf pflanzliche und tierische Schädlinge sowie über ge­
sundheitsschädigende Baumaterialien wurden nicht durchgeführt. 

3.2 Mehrfamilienwohnhaus 

3.2.1 Gebäudeart, Baujahr und Außenansicht 

Gebäudeart: Mehrfamilienwohnhaus; 

Baujahr: 

Flächen und Rauminhalte 

Amtsgericht Ulm: Az..: 2 K 103/24 

zweigeschossig; 
tellunterkellert; 
ausgebautes Dachgeschoss; 
freistehend 

1967 fiktives Baujahr (Grundbaujahr angenommen 1940 * 50% 
Bestand) + (Umbau angenommen 1993 * 50% Modernisierung) 
/ 100 = rd. 1967 geschätzt angenommen. 

Wohnung 1 
Die Wohnfläche beträgt ca. 35,50 m2 

Die Nutzfläche beträgt ca. 6,75 m2 

Wohnung II 
Die Wohnfläche beträgt ca. 56,05 m2 

Die Nutzfläche betragt ca. 16, 70 m2 

Wohnung III 
Die Wohnfläche betragt ca. 48,51 m2 

Die Nutzfläche beträgt ca. 14,51 m2 

Wohnung IV 
Die Wohnfläche beträgt ca. 74,70 m2 

Die Nutzfläche beträgt ca. 34,30 m2 

Wohnung V 
Die Wohnfläche betragt ca. 56.62 m2 

Die Nutzfläche beträgt ca. 17,80 m2 

Wohnung VI 
Die Wohnfläche betragt ca. 102,35 m2 

Die Nutzfläche beträgt ca. 27,00 m2 

Drei-Kreuz-Straße 15. B95B4 Ehingen-Dächingen 
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E nerg i eeffizie nz: 

Erweiterungsmöglichkeiten: 

Außenansicht: 

gemeinschaftlich genutzte Verkehrs-und Nutzfläche 
Die Nutzfläche beträgt ca. 72,50 m)! 

Die Bruttogrundfläche (BGF) des Mehrfamilienhauses beträgt 
ca. 878,03 m2 

Siehe Anlage, Seite 34 und Seiten 65 bis 73 

Energieausweis liegt nicht vor 

Unbekannt 
Es war keine Innenbesichtigung möglich 

insgesamt verputzt und gestrichen 

3.2.2 Nutzungseinheiten, Raumaufteilung 

Unbekannt 
Es war keine Innenbesichtigung möglich 

3.2.3 Gebäudekonstruktion (Keller, Wände, Decken, Treppen, Dach) 

Konstruktionsart: Unbekannt 

Fundamente: 

Keller: 

Umfassungswände: 

Innenwände: 

Geschossdecken: 

Treppen: 

Hauseingang(sbereich): 

Dach: 

Amtsgericht Ulm; Az.: 2 K '103124 

Es war keine Innenbesichtigung möglich 
tlw. Massivbau, tlw. Fachwerk angenommen 

Unbekannt 
Es war keine Innenbesichtigung möglich 
Beton angenommen 

Unbekannt 
Es war keine Innenbesichtigung möglich 

Mauerwerk angenommen 

Unbekannt 
Es war keine Innenbesichtigung möglich 

Unbekannt 
Es war keine Innenbesichtigung möglich 

Unbekannt 
Es war keine Innenbesichtigung möglich 

Tlw. Holztreppe durch Fenster erkennbar. 

Eingangstor aus Kunststoff, mit Lichtausschnitt 

Dachkonstruktion: 
Holzdach ohne Aufbauten, Pfetten aus Holz, 
Träger aus Holz geschätzt angenommen 

Dachform: 
Sattel-oder Giebeldach 

Dacheindeckung: 
Dachstein (Beton); 
Dachrinnen und Regenfallrohre aus Zinkblech; 

Drei-Kreuz-Straße 15, B9584 Ehingen-Dächingen 
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Dachraum nutzbar 
Unbekannt 
Es war keine Innenbesichtigung möglich 

Dachflächen gedämmt 
Unbekannt 
Es war keine Innenbesichtigung möglich 

3.2.4 Allgemeine technische Gebäudeausstattung 

Wasserinstallationen: 

Abwasserinstallationen: 

EleKtroin stal lation: 

Heizung: 

Lüftung: 

Warmwasserversorgung: 

zentrale Wasserversorgung über Anschluss an das öffentliche 
Trinkwassernetz angenommen. 

Ableitung in kommunales Abwasserkanalnetz angenommen. 

Unbekannt 
Es war keine Innenbesichtigung möglich 

Unbekannt 
Es war keine Innenbesichtigung möglich 

Gasheizung angenommen aufgrund Gastank im Garten und er­
kennbare Gasleitung vom Gastank in das Mehrfamilienhaus. 

Unbekannt 
Es war keine Innenbesichtigung möglich 

Unbekannt 
Es war keine Innenbesichtigung möglich 

3.2.5 Raumausstattungen und Ausbauzustand 

3.2.5.1 Mehrfamilienhaus 

Bodenbeläge: 

Wandbekleidungen: 

Deckenbekleidungen: 

Fenster: 

Türen: 

sanitäre Installation: 

Amtsgericht Ulm; Az..: 2 K 103/24 

Unbekannt 
Es war keine Innenbesichtigung möglich 

Tlw. durch das Fenster Laminat oder Holzboden erkennbar. 

Unbekannt 
Es war keine Innenbesichtigung möglich 

Tlw. durch das Fenster Putz oder Tapete erkennbar. 

Unbekannt 
Es war keine Innenbesichtigung möglich 

Tlw. durch das Fenster Putz oder Tapete erkennbar. 

Fenster aus Kunststoff mit Isolierverglasung; 
tlw. Rollläden aus Kunststoff 

Unbekannt 
Es war keine Innenbesichtigung möglich 

Tlw. durch das Fenster Holztüren 
(sehr wahrscheinlich Röhrenspan) erkennbar. 

Unbekannt 
Es war keine Innenbesichtigung möglich 

Drei-Kreuz-Straße 15, 89584 Ehingen-D!lch ingen 
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besondere Einrichtungen: 

Kü ehe nau sstattu ng: 

Bauschäden und Baumängel: 

Grund ri ssg esta ltu n g: 

wirtschaftliche Wertminderungen: 

Unbekannt 
Es war keine Innenbesichtigung möglich 

Unbekannt 
Es war keine Innenbesichtigung möglich 

Innen: 
Unbekannt 
Es war keine Innenbesichtigung möglich 

Außen: 
keine wesenthchen erkennbar: 
tlw. Feuchtigkeitsschäden 

Unbekannt 
Es war keine Innenbesichtigung möglich 

Unbekannt . 
Es war keine Innenbesichtigung möglich 

3.2.6 Besondere Bauteile/ Einrichtungen, Zustand des Gebäudes 

besondere Bauteile: 

besondere Einrichtungen: 

Allgemeinbeurteilung: 

3.3 Garage 

Unbekannt 
Es war keine Innenbesichtigung und keine vollumfängliche 
Grundstückbesichtigung möglich 

Unbekannt 
Es war keine Innenbesichtigung und keine vollumfängliche 
Grundstückbesichtigung möglich 

Innen: 
Unbekannt 
Es war keine Innenbesichtigung möglich 

Außen: 
tlw. unbekannt 
Es war keine vollumfänglich Grundstückbesichtigung möglich 
tlw. ist der bauliche Zustand normal, tlw. befriedigend. Es besteht 
Unterhaltungsstau und allgemeiner Renovierungsbedarf. 

3.3.1 Gebäudeart, Baujahr und Außenansicht 

Gebäudeart: 

Baujahr: 

Modernisierung: 

Flächen und Rauminhalte 

Außenansicht 

Amtsgericht Ulm; Az.: 2 K 103124 

Garage; 
eingeschossig; 
nicht unterkellert 
Flachdach; 
freistehend 

1958 laut Planunterlagen angenommen 

Unbekannt 
Es war keine Innenbesichtigung möglich 

die Nutzfläche beträgt ca. 15,91 m2 ; 

die Bruttogrundfläche (BGF) beträgt ca. 20,00 m, 

Siehe Anlage, Seite 72 und 73 

insgesamt verputzt und gestrichen 

D rei•Kreuz-Straße 15, 89584 Ehingen-Dach in gen 
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3.3.2 Nutzungseinheiten, Raumaufteilung 

Unbekannt 
Es war keine Innenbesichtigung möglich 

3.3.3 Gebäudekonstruktion (Keller, Wände, Decken, Treppen, Dach) 

Konstruktionsart: 

Fundamente: 

Geschossdecken: 

Eingang( sbe reich): 

Dach: 

Massivbau 

Siehe Anlage, Seite 64 

Beton 

Siehe Anlage, Seite 64 

Holzbalken 

Siehe Anlage, Seite 64 

H olzfl üg elto r 

Dachform: 
Flachdach 

3.3.4 Allgemeine technische Gebäudeausstattung 

Wasserinstallationen: Unbekannt 
Es war keine Innenbesichtigung möglich 

Seite 17 von 42 

Abwasse rin stal lation en: 

Elektroinstallation: 

Ableitung in kommunales Abwasserkanalnetz angenommen. 

Unbekannt 
Es war keine Innenbesichtigung möglich 

3.3.5 Raumausstattungen und Ausbauzustand 

3.3.5.1 Garage 

Boden bei age: 

Wandbekleidungen: 

Decken bekleid u ngen: 

besondere Einrichtungen: 

Bauschäden und Baumangel: 

Amtsgericht Ulm; Az..: 2 K 103124 

Unbekannt 
Es war keine Innenbesichtigung möglich 

Unbekannt 
Es war keine Innenbesichtigung möglich 

Unbekannt 
Es war keine Innenbesichtigung möglich 

Unbekannt 
Es war keine Innenbesichtigung möglich 

Innen: 
Unbekannt 
Es war keine Innenbesichtigung möglich 

Außen: 
Feuchtigkeitsschäden erkennbar 

Drei-Kreuz-Straße 15, 89584 Ehingen-Dächingen 
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3.3.6 Besondere Bauteile/ Einrichtungen, Zustand des Gebäudes 

Al!ge mein beu rtei lu n g: 1 nne n: 

3.4 Außenanlagen 

Unbekannt 
Es war keine Innenbesichtigung möglich 

Außen: 
Der bauliche Zustand ist noch befriedigend. 
Es besteht ein Unterhaltungsstau 
und allgemeiner Renovierungsbedarf. 

Wegebefestigung, Hofbefestigung, Einfriedung (Mauer) 

Seite 18 von 42 
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4 Ermittlung des Verkehrswerts 

4.1 Grundstücksdaten 

Nachfolgend wird der Verkehrswert für das mit einem Mehrfamilienwohnhaus mit Garage bebaute Grundstück 
in 89584 Ehingen-Däch ing en, Drei-Kreuz-Straße 15 zum Wertermittlungsstichtag 12. D8.2025 ermittelt 

Grundstücksdaten: 

Grundbuch 

Dächingen 

Gemarkung 
Dächingen 

Blatt 
1052 

Flur 

4.2 Verfahrenswahl mit Begründung 

lfd. Nr. 

2 

Flurstück 

62 

Fläche 

610 m2 

Entsprechend den Gepflogenheiten im gewöhnlichen Geschäftsverkehr und der sonstigen Umstände dieses 
Einzelfalls, insbesondere der Eignung der zur Verfügung stehenden Daten (vgl.§ 6 Abs. 1 Satz 2 lmmoWertV 
21) ist der Verkehrswert von Grundstücken mit der Nutzbarkeit des Bewertungsobjekts vorrangig mit Hilfe des 
Ertragswertverfahrens (gern. §§ 27 - 34 lmmoWertV 21) zu ermitteln, weil bei der Kaufpreisbildung der markt­
üblich erzielbare Ertrag im Vordergrund steht. 

Der Ertragswert nach dem allgemeinen Ertragswertverfahren (gern. § 28 Satz 1 lmmoWertV 21) ergibt sich als 
Summe von Bodenwert und dem vorläufigen Ertragswert der baulichen Anlagen. 

Zusätzlich wird eine Sachwertermittlung durchgeführt: das Ergebnis wird unterstützend für die Ermittlung des 
Verkehrswerts (auch zur Beurteilung der Nachhaltigkeit des Werts der baulichen Substanz} herangezogen. 

Das Sachwertverfahren (gern. §§ 35 - 39 lmmoWertV 21) basiert im Wesentlichen auf der Beurteilung des 
Substanzwerts. Der vorläufige Sachwert (d. h. der Substanzwert des Grundstücks} wird als Summe aus dem 
Bodenwert, dem vorläufigen Sachwert der baulichen Anlagen und dem vorläufigen Sachwert der baulichen Au­
ßenanlagen und sonstigen Anlagen ermittelt. 

Der Bodenwert ist jeweils getrennt vom Wert der baulichen und sonstigen Anlagen bzw. vom Ertragswert der 
bauHchen Anlagen i. d. R. auf der Grundlage von Vergleichskaufpreisen fm Vergleichswertverfahren (vgl.§ 40 
Abs. 1 lmmoWertV 21) so zu ermitteln, wie er sich ergeben würde, wenn das Grundstück unbebaut wäre. 

Uegen jedoch geeignete Bodenrichtwerte vor, so können diese zur Bodenwertermittlung herangezogen werden 
(vgl.§ 40 Abs. 2 lmmoWertV 21). Der Bodenrichtwert ist der durchschnittliche Lagewert des Bodens für eine 
Mehrheit von Grundstücken, die zu einer Bodenrichtwertzone zusammengefasst werden, für die im Wesentli­
chen gleiche Nutzungs- und Wertverhältnisse vorliegen. Er ist bezogen auf den Quadratmeter Grundstücksflä­
che. Der veröffentlichte Bodenrichtwert wurde bezüglich seiner absoluten Höhe auf Plausibilität überprüft und 
als zutreffend beurteilt. Die nachstehende Bodenwertermittlung erfolgt deshalb auf der Grundlage des Boden­
richtwerts. Abweichungen des Bewertungsgrundstücks von dem R1chtwertgrundstück in den wertbeeinflussen­
den Grundstücksmerkmalen -wie Erschließungszustand, beitragsrechtlicher Zustand, Lagemerkmale, Art und 
Maß der baulichen oder sonstigen Nutzung, Bodenbeschaffenheit, Grundstückszuschnitt - sind durch entspre­
chende Anpassungen des Bodenrichtwerts berücksichtigt. 

Sowohl bei der Ertragswert- als auch bei der Sachwertermittlung sind alle, das Bewertungsgrundstück betref­
fende besonderen objektspezifischen Grundstücksmerkmale sachgemäß zu berücksichtigen. Dazu zählen ins­
besondere: 

• besondere Ertragsverhältnisse (z. B. Abweichungen von der marktüblich erzielbaren Miete), 

• Baumängel und Bauschäden, 

• grundstücksbezogene Rechte und Belastungen, 

• Nutzung des Grundstücks für Werbezwecke und 

• Abweichungen in der Grundstücksgröße, insbesondere wenn Teilflächen selbstständig verwertbar sind. 

Amtsgericht Ulm: Az.: 2 K 103/24 Drei-Kreuz-Straße 15, 895B4 Ehingen-Dächingen 

 



Alexander Sehwehr 
Dipl. Sachverständiger (DIA) 
für die Bewertung von bebauten und unbebauten Grundstücken, für Mieten und Pachten 

4.3 Bodenwertermittlung 

Bodenrichtwert mit Definition des Bodenrichtwertgrundstucks 
Der Bodenrichtwert beträgt 90,00 €/m 2 zum Stichtag 01.01.2024. 

Das Bodenrichtwertgrundstück ist wie folgt definiert: 

Entwicklungsstufe 

beitragsrechtl ich er Zu stand 

Beschreibung des Bewertungsgrundstücks 
Wertermittlungsstichtag 

Entwicklungsstufe 

Grundstücksfläche (f) 

Bodenwertermittlung des Bewertungsgrundstücks 

= baureifes Land 

= frei 

= 12.08.2025 

= baureifes Land 

= 610 m2 
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Nachfolgend wird der Bodenrichtwert an die allgemeinen Wertverhältnisse zum Wertermittlungsstichtag 
12.08.2025 und die wertbeeinflussenden Grundstücksmerkmale des Bewertungsgrundstücks angepasst. 

1. Umrechnung des Bodenrichtwerts auf den beitragsfreien Zustand Erläuterung 

beitragsrechtlicher Zustand des Bodenrichtwerts = frei 

beitragsfreier Bodenrichtwert = 90,00 €/m2 

{Ausgangswert für weitere Anpassung) 

II. Zeitliche Anpassung des Bodenrichtwerts 
R ichtwertg ru n dstück Bewertungsgrundstück Anpassungsfaktor Erläuterung 

Stichtag 01.01.2024 12.08.2025 X 1,090 E1 

III. Anpassungen wegen Abweichungen in den wertbeeinflussenden Grundstücksmerkmalen 
lageangepasster beitragsfreier BRW am Wertermittlungsstichtag = 98,10 €/m 2 

Fläche (m2) keine Angabe 610 X 1,000 

Entwicklungsstufe baureifes Land baureifes Land X 1,000 

vorläufiger objektspezifisch angepasster beitragsfreier Bo- = 98,10 €/m2 

de nrichtwert 

IV. Ermittlung des Gesamtbodenwerts Erläuterung 

objektspezifisch angepa1:1ster beitragsfreier Bodenrichtwert = 98,10Etm2 

Fläche X 610 m2 

beitragsfreier Bodenwert = 59.841,00 € 
rd, sa.aoo.oo E 

Der beitragsfreie Bodenwert beträgt zum Wertermittlungsstichtag 12.08.2025 insgesamt 59.800100 E. 
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4.3.1 Erläuterungen zur Bodenrichtwertanpassung 

E1 - Stichtagsanpassung 

Ermittlung des Anpassungsfaktors: 

Zugrunde gelegter Index: Index für Baureifes Land (Deutschland) 

Datum Index 

Wertermittlungsstichtag 12.08.2025 285,30 

BRW-Stichtag 01.01.2024 261,60 

Anpassungsfaktor (Stichtag)= lndex(Wertermittlungsstichtag) / lndex(BRW-Stichtag) = 1,09 

4.4 Ertragswertermittlung 

4.4.1 Das Ertragswertmodell der lmmobilienwertermittlungsverordnung 

Das Modell für die Ermittlung des Ertragswerts ist in den§§ 27 - 34 lmmoWertV 21 beschrieben. 

Die Ermittlung des Ertragswerts basiert auf den marktüblich erzielbaren jährlichen Erträgen (insbesondere Mie­
ten und Pachten) aus dem Grundstück. Die Summe aller Erträge wird als Rohertrag bezeichnet. Maßgeblich 
für den vorläufigen {Ertrags)Wert des Grundstücks ist jedoch der Reinertrag. Der Reinertrag ermittelt sich als 
Rohertrag abzüglich der Aufwendungen, die der Eigentümer für die Bewirtschaftung einschließlich Erhaltung 
des Grundstücks aufwenden muss (Bewirtschaftungs kosten). 

Das Ertragswertverfahren fußt auf der Überlegung, dass der dem Grundstückseigentümer verbleibende Rein­
ertrag aus dem Grundstück die Verzinsung des Grundstückswerts (bzw. des dafür gezahlten Kaufpreises) dar­
stellt. Deshalb wird der Ertragswert als Rentenbarwert durch Kapitalisierung des Reinertrags bestimmt. 

Hierbei ist zu beachten, dass der Reinertrag für ein bebautes Grundstück sowohl die Verzinsung für den Grund 
und Boden als auch für die auf dem Grundstück vorhandenen baulichen (insbesondere Gebäude) und sonstigen 
Anlagen (z.B. Anpflanzungen) darstellt. Der Grund und Boden gilt grundsätzlich als unvergänglich (bzw. unzer­
störbar). Dagegen ist die (wirtschaftliche) Restnutzungsdauer der baulichen und sonstigen Anlagen zeitlich 
begrenzt. 

Der Bodenwert ist getrennt vom Wert der Gebäude und Außenanlagen i. d. R. im Vergleichswertverfahren (vgl. 
§ 40 Abs. 1 lmmoWertV 21} grundsätzlich so zu ermitteln, wie er sich ergeben wurde, wenn das Grundstück 
unbebaut wäre. 

Der auf den Bodenwert entfallende Reinertragsanteil wird durch Multiplikation des Bodenwerts mit dem (objekt­
spezifisch angepassten) Liegenschaftszinssatz bestimmt. (Der Bodenertragsanteil stellt somit die ewige Ren­
tenrate des Bodenwerts dar.) 

Der auf die baulichen Anlagen entfallende Reinertragsanteil ergibt sich als Differenz ,,{Gesamt)Reinertrag des 
Grundstücks" abzüglich „Reinertragsanteil des Grund und Bodens". 

Der vorläufige Ertragswert der baulichen Anlagen wird durch Kapitalisierung (d. h. Zeitrentenbarwertberech­
nung) des {Rein)Ertragsanteils der baulichen und sonstigen Anlagen unter Verwendung des (objektspezifisch 
angepassten) Liegenschaftszinssatzes und der Restnutzungsdauer ermittelt. 

Der vorläufige Ertragswert setzt sich aus der Summe von „Bodenwert" und „vorläufigem Ertragswert der bauli­
chen Anlagen" zusammen. 

Ggf. bestehende besondere objektspezifische Grundstücksmerkmale, die bei der Ermittlung des vorläufigen 
Ertragswerts nicht berücksichtigt wurden, sind bei der Ableitung des Ertragswerts aus dem marktangepassten 
vorläufigen Ertragswert sachgemäß zu berücksichtigen. 

Das Ertragswertverfahren stellt insbesondere durch Verwendung des aus Kaufpreisen abgeleiteten Liegen­
schaftszinssatzes einen Kaufpreisvergleich im Wesentlichen auf der Grundlage des marktüblich erzielbaren 
Grundstücksreinertrages dar. 
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4.4.2 Erläuterungen der bei der Ertragswertberechnung verwendeten Begriffe 

Rohertrag(§ 31 Abs. 2 lmmoWertV 21) 
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Der Rohertrag umfasst alle bei ordnungsgemäßer Bewirtschaftung und zulässiger Nutzung marktüblich erziel­
baren Erträge aus dem Grundstück. Bei der Ermittlung des Rohertrags ist von den üblichen (nachhaltig gesi­
cherten) Einnahmemöglichkeiten des Grundstücks (insbesondere der Gebäude) auszugehen. Als marktüblich 
erzielbare Erträge können auch die tatsächlichen Erträge zugrunde gelegt werden, wenn diese marktüblich sind. 
Weicht die tatsächliche Nutzung von Grundstücken oder Grundstücksteilen von den üblichen, nachhaltig gesi­
cherten Nutzungsmöglichkeiten ab und/oder werden für die tatsächliche Nutzung von Grundstücken oder 
Grundstücksteilen vom üblichen abweichende Entgelte erzielt, sind für die Ermittlung des Rohertrags zunächst 
die für eine übliche Nutzung marktüblich erzielbaren Erträge zugrunde zu legen. 

Bewirtschaftungskosten (§ 32 lmmoWertV 21) 

Die Bewirtschaftungskosten sind marktüblich entstehende Aufwendungen, die für eine ordnungsgemäße Be­
wirtschaftung und zulässige Nutzung des Grundstücks (insbesondere der Gebäude) laufend erforderlich sind. 
Die Bewirtschaftungskosten umfassen die Verwaltungskosten, die Instandhaltungskosten, das Mietausfallwag­
nis und die Betriebskosten. 
Unter dem Mietausfallwagnis ist insbesondere das Risiko einer Ertragsminderung zu verstehen, die durch un­
einbringliche Rückstände von Mieten, Pachten und sonstigen Elnnahmen oder durch vorübergehenden Leer­
stand von Raum, der zur Vermietung, Verpachtung oder sonstigen Nutzung bestimmt ist, entsteht. Es umfasst 
auch das Risiko von uneinbringlichen Kosten einer Rechtsverfolgung auf Zahlung, Aufhebung eines Mietver­
hältnisses oder Räumung(§ 32 Abs. 4 lmmoWertV 21 und§ 29 Salz 1 und 211. BV). 
Zur Bestimmung des Reinertrags werden vom Rohertrag nur die Bewirtschaftungskosten(anteile) in Abzug ge­
bracht, die vom Eigentümer zu tragen sind, d. h. nicht zusätzlich zum angesetzten Rohertrag auf die Mieter 
umgelegt werden können. 

Ertragswert/ Rentenbarwert(§ 29 und§ 34 lmmoWertV 21) 
Der vorläufige Ertragswert ist der auf die Wertverhältnisse am Wertermittlungsstichtag bezogene (Einmal)Be-

• trag, der der Summe aller aus dem Objekt während seiner Nutzungsdauer erzielbaren (Rein}Erträge einschließ­
lich Zinsen und Zinseszinsen entspricht. Die Einkünfte aller während der Nutzungsdauer noch anfallenden Er~ 
träge - abgt!zinst auf die Wertverhältnisse zum Wertermittlungsstichlag - sind wertmäßig gle[chzusetzen mlt 
dem vorläufigen Ertragswert des Objekts. 
Als Nutzungsdauer ist für die baulichen und sonstigen Anlagen die Restnutzungsdauer anzusetzen, für den 
Grund und Boden unendlich {ewige Rente). 

Liegenschaftszinssatz (§ 21 Abs. 2 lmmoWertV 21) 
Der Liegenschaftszinssatz ist eine Rechengröße im Ertragswertverfahren. Er ist auf der Grundlage geeigneter 
Kaufpreise und der ihnen entsprechenden Reinerträge für mit dem Bewertungsgrundstück hinsichtlich Nutzung 
und Bebauung gleichartiger Grundstücke nach den Grundsätzen des Ertragswertverfahrens als Durchschnitts­
wert abgeleitet {vgl. § 21 Abs. 2 1 mmoWertV 21 ). Der Ansatz des (marktkonformen} objektspezifisch angepass­
ten Liegenschaftszinssatzes für die Wertermittlung im Ertragswertverfahren stellt somit sicher, dass das Ertrags­
wertverfahren ein marktkonformes Ergebnis liefert, d.h. dem Verkehrswert entspricht. 
Der Liegenschaftszinssatz übernimmt demzufolge die Funktion der Marktanpassung im Ertragswert.verfahren. 
Durch ihn werden die allgemeinen Wertverhältnisse auf dem Grundstücksmarkt erfasst. 

Restnutzungsdauer(§ 4 i. V. m. § 12 Abs. 5 lmmoWertV 21) 

Die Restnutzungsdauer bezeichnet die Anzahl der Jahre, in denen eine bauliche Anlage bei ordnungsgemäßer 
Bewirtschaftung voraussichtlich noch wirtschaftlich genutzt werden kann. Als Restnutzungsdauer ist in erster 
Näherung die Differenz aus 'üblicher Gesamtnutzungsdauer' abzüglich 'tatsächlichem Lebensalter am Werter­
mittlungsstichtag' zugrunde gelegt. Diese wird allerdings dann verlängert {d. h. das Gebäude fiktiv verjüngt), 
wenn beim Bewertungsobjekt wesentliche Modernisierungsmaßnahmen durchgeführt wurden oder in den Wer­
termittlungsansätzen unmittelbar erforderliche Arbeiten zur Beseitigung des Unterhaltungsstaus sowie zur Mo­
dernisierung in der Wertermittlung als bereits durchgeführt unterstellt werden. 

Marktübliche Zu- oder Abschläge (§ 7 Abs. 2 lmmoWertV 21) 

Lassen sich die allgemeinen Wertverhältnisse bei Verwendung der Liegenschaftszinssätze auch durch eine 
Anpassung mittels Indexreihen oder in anderer geeigneter Weise nicht ausreichend berücksichtigen, ist zur 
Ermittlung des marktangepassten vorläufigen Ertragswerts eine zusätzliche Marktanpassung durch marktübli­
che Zu- oder Abschläge erforderlich. 
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Besondere objektspezifische Grundstücksmerkmale (§ 8 Abs. 3 lmmoWertV 21) 
Unter den besonderen objektspezifischen Grundstücksmerkmalen versteht man alle vom üblichen Zustand ver­
gleichbarer Objekte abweichenden individuellen Eigenschaften des Bewertungsobjekts (z. B. Abweichungen 
vom normalen baulichen Zustand, eine wirtschaftliche Überalterung, insbesondere Baumängel und Bauschäden 
(siehe nachfolgende Erläuterungen), grundstücksbezogene Rechte und Belastungen oder Abweichungen von 
den marktüblich erzielbaren Erträgen). 

Baumängel und Bauschäden(§ 8 Abs. 3 lmmoWertV 21) 
Baumängel sind Fehler, die dem Gebäude i. d. R. bereits von Anfang an anhaften - z. B. durch mangelhafte 
Ausführung oder Planung. Sie können sich auch als funktionale oder ästhetische Mängel durch die Weiterent­
wicklung des Standards oder Wandlungen in der Made einstellen. 

Bauschäden sind auf unterlassene Unterhaltungsaufwendungen, auf nachträgliche äußere Einwirkungen oder 
auf Folgen von Baumängeln zurückzuführen. 

Für behebbare Schäden und Mängel werden die diesbezüglichen Wertminderungen auf der Grundlage der Kos­
ten geschätzt, die zu ihrer Beseitigung aufzuwenden sind. Die Schätzung kann durch pauschale Ansätze oder 
auf der Grundlage von auf Elnzelpasltlanen bezogenen Kostenermittlungen erfolgen. 

Der Bewertungssachverständige kann i. d. R. die wirklich erforderlichen Aufwendungen zur Herstellung eines 
normalen Bauzustandes nur überschlägig schätzen, da 

• nur zerstörungsfrei - augenscheinlich untersucht wird, 

• grundsätzlich keine Bauscha~ensbegutachtung erfolgt (dazu ist die Beauftragung eines Sachverständigen für 
Schäden an Gebäuden notwendig). 

Es wlrd ausdrücklich darauf hingewiesen, dass die Angaben in dieser Verkehrswertermittlung allein aufgrund 
Mitteilung von Auftraggeber, Mieter etc. und darauf beruhenden Inaugenscheinnahme beim Ortstermin ohne 
jegliche differenzierte Bestandsaufnahme, technischen, chemischen o. ä. Funktionsprüfungen, Vorplanung und 
Kostenschätzung angesetzt sind. 
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4.4. 3 E rtragswe rtberech n u ng 

Gebäudebezeichnung Mieteinheit Fläche Anzahl marktüblich erzielbare Nettokaltmiete 

lfd. Nutzung/Lage (mi) (Stk.) (€/m2) monatlich 
Nr. bzw. 

(€/Stk.) 

Mehrfamilienwahn- Wohnung VI OG 102,35 7,14 
haus 

Wohnung V EG 56,62 8,05 

Wohnung IV DG 74,70 7,59 

Wohnung III 48,51 8,33 
EG/OG 

Wohnung II 56,05 8,08 
EG/OG 

Wohnung I EG 35,50 8,99 

Garage Garage EG 1,00 40,00 

Stellplätze EG 8,00 20,00 

Summe 373,73 9,00 

jährlicher Rohertrag (Summe der marktüblich erzielbaren jährlichen Nettokaltmie­
ten) 
Bewirtschaftungskosten (nur Anteil des Vermieters) 
(vgl. Einzelaufstellung) 

jährlicher Reinertrag 
Reinertragsanteil des Bodens 
2 ,55 % von 59 .800 ,00 € ( liegen sch a ftszi n ssatz x Bodenwert (beitragsfrei)) 

Reinertragsanteil der baulichen und sonstigen Anlagen 

Kapitalisierungsfaktor (gern. § 34 Abs. 2 lmmoWertV 21) 
bei LZ = 2,55 % Liegenschaftszinssatz 
und RND = 23 Jahren Restnutzungsdauer 

vorläufiger Ertragswert der baulichen und sonstigen Anlagen 
beitragsfreier Bodenwert (vgl. Bodenwertermittlung) 

vorläufiger Ertragswert 
Marktanpassung durch marktübliche Zu- oder Abschläge 

ma rktang epasster vorläufiger Ertragswert 

besondere objektspezifische Grundstücksmerkmale 

Ertragswert 

(€) 

730,78 

455,79 

566,97 

404,09 

452,88 

319,15 

40,00 

160,00 

3.129,66 

= 

= 

X 

= 

+ 
= 

= 

= 
rd. 

jährlich 
(€) 

8.769,36 

5.469,48 

6.803,64 

4.849,08 

5.434,56 

3.829,80 

480,00 

1.920,00 

37.555,92 

37.555,92 € 

8.790,34€ 

28.765,58 € 

1.524,90 € 

27.240,68 € 

17,240 

469.629,32 € 

59.800,00 € 

529.429,32 € 

0,00 € 

529.429,32 € 
97.942,00 € 

431.487,32 € 

431.000,00 € 
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4.4.4 Erläuterung zur Ertragswertberechnung 

Wohn- bzw. Nutzflächen 

Die Berechnungen der Wohn- bzw. Nutzflächen wurden nicht von mir durchgeführt. Es wurden die Daten der 
Bauunterlagen übernommen. Für die Richtigkeit der Bauunterlagen wird vom SV keine Haftung übernommen. 
Sie orientieren sich an der Wohnflächen- und Mietwertrichtlinie zur weh nwertabhängigen Wohnflächenberech­
nung und Mietwertermittlung (WMR}, in der die von der Rechtsprechung insbesondere für Mietwertermittlungen 
entwickelten Maßgaben zur wohnwertabhängigen Anrechnung der Grundflächen auf die Wohnfläche systema­
tisiert sind, sofern diesbezügliche Besonderheiten nicht bereits in den Mietansätzen berücksichtigt sind (vgl. [21, 
Teil 1, Kapitel 15) bzw. an der in der regionalen Praxis übllchen Nutzflächenermittlung. Die Berechnungen kön­
nen demzufolge teilweise von den diesbezüglichen Vorschriften (WoFIV; II. BV; DIN 283; DIN 277} abweichen; 
sie sind deshalb nur als Grundlage dieser Wertermittlung verwendbar. 

Rohertrag 

Die Basis für die Ermittlung des Rohertrags ist die aus dem Grundstück marktüblich erzielbare Nettokaltmiete. 
Diese entspricht der jährlichen Gesamtmiete ohne sämtliche auf den Mieter zusätzlich zur Grundmiete umlage­
fah igen Bewirtschaftungskosten. 

Die marktüblich erzielbare Miete wurde auf der Grundlage von Internetrecherchen ermittelt. Die Auswertung 
Qualifizierter Mietspiegel 2024 Ehingen und Nachbargemeinden hat nach intersubjektiven Vergleich durch 
Rückfrage bei Bank-Immobilienmaklern, freien Immobilienmaklern, Sachverständigen, ergeben, dass der qua­
lifizierte Mietspiegel im Bereich der durchschnittlichen ortsüblichen Vergleichsmieten, Qualifizierter Mietspiegel 
2024 Ehingen, marktkonform sind aus diesem Grund wurden die diese durchschnittlichen ortsüblichen Ver­
gleichsmieten unter zusätzlicher Berücksichtigung der Ergebnisse der Internetrecherchen herangezogen und 
als marktkonform bei der Bewertung berücksichtigt. Siehe Anlage, Seiten 83 bis 99. 

Es wurde ein mittelfristiger Durchschnittswert abgeleitet und angesetzt. Dabei werden wesentliche Qualitätsun­
terschiede des Bewertungsobjektes hinsichtlich der mietwertbeeinflussenden Eigenschaften durch entspre­
chende Anpassungen berückslchtigt. 

Ermittlung der nachhaltig erzielbaren Nettokaltmiete (NKM) für das Gebäude: Mehrfamilienwohnhaus 

Ertragseinheit Vergleichs- WF/NF- Grundflächen- Sonstige Korrek- NKM 
miete Korrek• besonderhei- turen 

tur ten 
Nr. Nutzung/Lage (€/m2) KO K1 K2 (€/m2) 

Wohnung VI OG 7,14 1,00 1,00 1,00 7,14 

Wohnung V EG 8,05 1,00 1,00 1,00 8,05 

Wohnung IV DG 7,59 1,00 1,00 1,00 7,59 

Wohnung 111 8,33 1,00 1,00 1.00 8,33 
EG/OG 

Wohnung II 8,08 1,00 1,00 1,00 8,08 
EG/OG 
Wohnung I EG 8,99 1,00 1,00 1,00 8,99 

Ermittlung der nachhaltig erzielbaren Nettokaltmiete (NKM) für das Gebäude: Garage 

Ertragseinheit Vergleichs- WF/NF- Grundflächen- Sonstige Korrek- NKM 
miete Korrek- besonderhei- turen 

tur ten 

Nr. Nutzung/Lage (€/m2} KO K1 K2 (€/m2) 

Garage EG 40,00 1,00 1,00 1,00 40,00 

Stellplätze EG 20,00 1,00 1,00 1,00 20,00 
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Bewirtschaftungskosten 

Die vom Vermieter zu tragenden Bewirtschaftungskostenanteile werden auf der Basis von Marktanalysen ver­
gleichbar genutzter Grundstücke (insgesamt als prozentualer Anteil am Rohertrag, oder auch auf €/m2 Wohn­
oder Nutzfläche bezogen oder als Absolutbetrag je Nutzungseinheit bzw. Bewirtschaftungskostenanteil) be­
stimmt. 
Dieser Wertermittlung werden u. a. die in [1], Kapitel 3.05 veröffentlichten durchschnittlichen Bewirtschaftungs­
kosten zugrunde gelegt. Dabei wurde darauf geachtet, dass dasselbe Bestimmungsmodell veiwendet wurde, 
das auch der Ableitung der Uegenschaftszinssätze zugrunde liegt. 

Bewirtschaftungskosten (BWK) 

BWK-Anteil 
Veiwaltungskosten 
Wohnen Wohnungen (Whg.) 6 Whg. x 429,00 € 2.574,00€ 

Garagen (Gar.) 1 Gar. x 47,00 € 47,00€ 

1 n stand h altu n g s kosten 
Wohnen Wohnungen (Whg.) 373, 73 m2 X 14,00 €/m2 5.232,22 € 

Garagen {Gar.) 1 Gar. x 106,00 € 106,00 € 
Garagen (Gar.) 8 Gar. x 16,00 € 128,00€ 

Mietausfallwagnis 
Wohnen 2,0 % vom Rohertrag 703,12 € 
Summe 8.790,34 € 

Diese Werte wurden mit Angaben Sprengnetter, IVD und GUG plausibilisiert. 

Liegenschaftszinssatz 
Der für das Bewertungsobjekt angesetzte objektspezifisch angepasste Liegenschaftszinssatz wurde auf der 
Grundlage 
• des lage- und objektabhängigen Sprengnetter-Liegenschaftszinssatzes aus dem Sprengnetter-Marktdaten­

portal plausibilisiert und entsprechend bestimmt. 

Der GAA Ehingen weist keine LZ aus. Sprengnetter weist einen lage- und objektabhängiger Liegenschaftszins~ 
satz von O ,83 bis 1, 34 mit einem Mittel von 1,09 aus Wertermittlungsstichtag 11.08.2025, Quelle Sprengnetter 
zum Stichtag 01.04.2025. GUG weist einen Wert von durchschnittlich 4,00 (länderübergreifend) und IVD einen 
Wert von durchschnittlich 4,00 (länderübergreifend). 

Es wird sachverständig wie folgt eine Gewichtung angenommen: 

{GUG durchschnittlich= 4,00"' 25 %) + (IVD durchschnittlich= 4,00 * 25 %) + (Sprengnetter durchschnittlich= 
1,09"' 50%) / 100 = 2,55 

Nach sachverständiger Meinung wird ein lage- und objektabhängiger Liegenschaftszinssatz von 2,55 als am 
marktkonformsten angenommen und zugrunde gelegt. 

MarktUbliche Zu- oder Abschläge 
Die allgemeinen Wertverhältnisse lassen sich bei Veiwendung des Liegenschaftszinssatzes auch durch eine 
Anpassung mittels Indexreihen oder in anderer geeigneter Weise nicht ausreichend berücksichtigen. Aus die­
sem Grund ist zur Ermittlung des marktangepassten vorläufigen Ertragswerts eine zusätzliche Marktanpassung 
durch marktübliche Zu- oder Abschläge erforderlich. 
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Gesamtn utzu ngsda u er 
Die Gesamtnutzungsdauer (GND) ergibt sich aus der Art der baulichen Anlage und dem den Wertermittlungs­
daten zugrunde liegenden Modell. Dabei wurde darauf geachtet, dass dasselbe Bestimmungsmodell verwendet 
wurde, das auch der Ableitung der Liegenschaftszinssätze zugrunde liegt. 

Die GN D ist aus [1 ], Kapitel 3.01.1 entnommen. 

Restn utzu n gsdau er 
Als Restnutzungsdauer ist in erster Näherung die Differenz aus 'üblicher Gesamtnutzungsdauer' abzüglich 'tat­
sächlichem Lebensalter am Wertermittlungsstichtag' zugrunde gelegt. Diese wird allerdings dann verlängert (d. 
h. das Gebäude fiktiv verjüngt), wenn beim Bewertungsobjekt wesentliche Modernisierungsmaßnahmen durch­
geführt wurden oder in den Wertermittlungsansätzen unmittelbar erforderliche Arbeiten zur Beseitigung des 
Unterhaltungsstaus sowie zur Modern is ie ru ng in der Wertermittlung als bereits du rchg efü hrt unterstellt werden. 

Zur Bestimmung der Restnutzungsdauer, insbesondere unter Berücksichtigung von durchgeführten oder zeit­
nah durchzuführenden wesentlichen Modernisierungsmaßnahmen, wird das in [1], Kapitel 3.02.4 beschriebene 
Modell angewendet. 

Differenzierte Ermittlung der Restnutzungsdauer 
für das Gebäude: Mehrfamilienwohnhaus 
Das fiktives Baujahr ( 194 0"' 50% )+{ 1993 *50% )/ 1 0 0 gesch. ca. 196 7 errichtete Gebäude wurde nicht (wesentlich) 
modernisiert. 

In Abhängigkeit von: 

• der üblichen Gesamtnutzungsdauer (80 Jahre) und 

• dem (,,vorläufigen rechnerischen") Gebäudealter (2025 - 1967 = 58 Jahre) ergibt sich eine (vorläufige rech­
nerische) Restnutzungsdauer von (80 Jahre - 58 Jahre=) 22 Jahren 

• und aufgrund des Modernisierungsgrads "nicht modernisiert" ergibt sich für das Gebäude gemäß der 
Punktrastermethode "Sprengnetter/Kierig" eine (modifizierte) Restnutzungsdauer von 23 Jahren und somit 
ein fiktives Baujahr von 1968. 

Hauptsächlich jedoch nach sachverständigem Ermessen aufgrund der örtlichen Feststellungen, nach dem äu­
ßeren Eindruck, entsprechend angenommen auf den Wertermittlungsstichtag. 

Differenzierte Ermittlung der Restnutzungsdauer 
für das Gebäude: Garage 
Das laut Planunterlagen angenommen ca. 1958 errichtete Gebäude wurde nicht (wesentlich) modernisiert. 

In Abhängigkeit von: 

• der üblichen Gesamtnutzungsdauer (60 Jahre) und 
• dem (,,vorläufigen rechnerischen") Gebäudealter (2025 - 1958 = 67 Jahre) ergibt sich eine (vorläufige rech­

nerische) Restnutzungsdauer von (60 Jahre - 67 Jahre=) 0 Jahren 
• und aufgrund des Modernisierungsgrads "nicht modernisiert" ergibt sich für das Gebäude gemäß der 

Punktrastermethode "Sprengnetter/Kierig" eine (modifizierte) Restnutzungsdauer von 8 Jahren und somit 
ein fiktives Baujahr von 1973. 

Hauptsächlich jedoch nach sachverständigem Ermessen aufgrund der örtlichen Feststellungen, nach dem äu­
ßeren Eindruck, entsprechend angenommen auf den Wertermittlungsstichtag. 

Bei einer wirtschaftlichen Einheit mit mehreren Gebäude bzw. Gebäudeteilen kann von einer einheitlichen 

Restnutzungsdauer ausgegangen werden. 
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Besondere obje ktspezifische Gru·ndstücksmerkmale 
Hier werden die wertmäßigen Auswirkungen der nicht in den Wertermittlungsansätzen des Ertragswertverfah­
rens bereits berücksichtigten Besonderheiten des Objekts insoweit korrigierend berücksichtigt, wie sie offen­
sichtlich waren oder vom Auftraggeber, Eigentümer etc. mitgeteilt worden sind. 

Bei angenommenen Abschlägen kann nicht angenommen werden, daBS es sich bei den Werten um Män­
gelbeseitigung zum Neuwert hin des Gewerke& handelt. sondern es kann nur angenommen werden, 
dass die Werte die Differenz zu ähnlichen Obiekten darstellen, die eine ähnliche wirtschaftliche Rest­
nutzungsdauer besitzen ohne die vorgefundenen Mängel, wie diese am zu bewertenden Objekt festge­
stellt wurden. 

besondere objektspezifische Grundstücksmerkmale 

Unterhaltungsbesonderheiten 

• Unterhaltungsstau, nach dem äußeren Eindruck, -45,000,00 € 
geschätzt angenommen (Fassade, Dach, Außenan-
lage, Stellplätze) 

Weitere Besonderheiten 

• Sicherheitsabschlag da keine Innenbesichtigung -52.942,00 € 
bzw. vollumfänglich Besichtigung möglich war ( 10% 
angenommen) 

Geschätzte angenommene Summe 

Wertbeeinflussung insg. 

-45.000,00 € 

-52.942,00 € 

-97.942,00 € 
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4.5 Sachwertermittlung 

4.5.1 Das Sachwertmodell der lmmobilienwertermittlungsverordnung 

Das Modell der Verkehrswertermittlung im Sachwertverfahren ist in den §§ 35 - 39 lmmoWertV 21 beschrieben. 

Der Sachwert wird demnach aus der Summe des Bodenwerts, den vorläufigen Sachwerten der auf dem Grund­
stück vorhandenen baulichen Anlagen {wie Gebäude und bauliche Außenanlagen) sowie der sonstigen {nicht 
bau liehen) Anlagen {vgl. § 35 Abs. 2 1 mmoWertV 21) und ggf. den Auswirkungen der zum Wertermittlungsstich­
tag vorhandenen besonderen objektspezifischen Grundstücksmerkmale abgeleitet. 

Der Bodenwert ist getrennt vom Sachwert der baulichen und sonstigen Anlagen gemäß§ 40 Abs. 1 lmmoWertV 
21 i.d.R. im Vergleichswertverfahren nach den§§ 24 - 26 lmmoWertV 21 grundsätzlich so zu ermitteln, wie er 
sich ergeben würde, wenn das Grundstück unbebaut wäre. 

Der vorläufige Sachwert der baulichen Anlagen (inkl. besonderer Bauteile, besonderer (Betriebs)Einrichtungen 
und sonstiger Vorrichtungen) ist auf der Grundlage durchschnittlicher Herstellungskosten unter Berücksichti­
gung der jeweils individuellen Merkmale, wie z.B. Objektart, Gebäudestandard und Restnutzungsdauer (Alters­
wertminderung) abzuleiten. 

Der vorläufige Sachwert der Außenanlagen wird, sofern dieser nicht bereits anderweitig miterfasst worden ist, 
entsprechend der Vorgehensweise für die Gebäude i.d.R. auf der Grundlage von durchschnittlichen Herstel­
lungskosten, Erfahrungssatzen oder hilfsweise durch sachverständige Schätzung (vgl. § 37 lmmoWertV 21) 
ermittelt. 

Die Summe aus Bodenwert, vorläufigem Sachwert der baulichen Anlagen und vorläufigem Sachwert der bauli­
chen Außenanlagen und sonstigen Anlagen ergibt den vorläufigen Sachwert des Grundstücks. 

Der so rechnerisch ermittelte vorläufige Sachwert ist anschließend hinsichtlich seiner Realisierbarkeit auf dem 
örtlichen Grundstücksmarkt zu beurteilen. Zur Berücksichtigung der Marktlage (allgemeine Wertverhältnisse) ist 
i.d.R. eine Marktanpassung mittels Sachwertfaktor erforderlich. Diese sind durch Nachbewertungen, d.h. aus 
den Verhältnissen von realisierten Vergleichskaufpreisen und für diese Vergleichsobjekte berechnete vorläufige 
Sachwerte(= Substanzwerte} zu ermitteln. Die „Marktanpassung" des vorläufigen Sachwerts an die Lage auf 
dem ortlichen Grundstücksmarkt führt im Ergebnis erst zum marktangepassten vorläufigen Sachwert des 
Grundstücks und stellt damit den „wichtigsten Rechenschritt" innerhalb der Sachwertermittlung dar. 

Das Sachwertvertahren ist insbesondere durch die Verwendung des Sachwertfaktors ein Preisvergleich, bei 
dem vorrangig der Zeitwert der Substanz (Boden + Gebäude+ Außenanlagen + sonstige Anlagen) den Ver­
gleichsmaßstab bildet. 

Der Sachwert ergibt sich aus dem marktangepassten vorläufigen Sachwert nach Berücksichtigung ggf. vorhan­
dener besonderer objektspezifischer Grundstücksmerkmale (vgl.§ 35 Abs. 4 lmmoWertV 21}. 
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4.5.2 Erläuterungen der bei der Sachwertberechnung verwendeten Begriffe 

Herstellungskosten (§ 36 Abs. 2 lmmoWertV 21) 

Seite 30 von 42 

Die durchschnittlichen Herstellungskosten der baulichen Anlagen werden durch Multiplikation der Gebäudeflä­
che (m2 ) des (Norm)Gebäudes mit Normalherstellungskosten (NHK) für vergleichbare Gebäude ermittelt. 
Den so ermittelten durchschnittlichen Herstellungskosten sind noch die Werte von besonders zu veranschla­
genden Bauteilen und besonderen (Betriebs) Einrichtungen hinzuzurechnen. 

Normalherstellungskosten 

Die Normalherstellungskosten (NHK) basieren auf Auswertungen von reinen Baukosten für Gebäude mit annä­
hernd gleichem Ausbau- und Gebäudestandard {'Normobjekt'). Sie werden für die Wertermittlung auf ein ein­
heitliches lndex~Basisjahr zurückgerechnet. Die Normalherstellungskosten besitzen überwiegend die Dimen­
sion ,,€/m2 Brutto~Grundfläche" oder ,.€/m2 Wohnfläche" des Gebäudes und verstehen sich inkl. Mehrwertsteuer. 

Baunebenkosten (Anlage 4 Nr. 1.1. Abs. 3 lmmoWertV 21) 

Die Normalherstellungskosten umfassen u. a. auch die Baunebenkosten {BNK}, welche als „Kosten für Planung, 
Baudurchführung, behördliche Prüfung und Genehmigungen" definiert sind. 

Die Baunebenkosten sind daher in den hier angesetzten durchschnittlichen Herstellungskosten berelts enthal­
ten. 

Bau kostenregionalfaktor 

Der Regionalfaktor (Baukostenregionalfaktor) beschreibt im Allgemeinen das Verhältnis der durchschnittlichen 
örtlichen zu den bundesdurchschnittlichen Baukosten. Durch lhn sollen die durchschnittlichen Herstellungskos­
ten an das örtliche Baukostenniveau angepasst werden. Gemäß§ 36 Abs. 3 lmmoWertV 21 ist der Regional­
faktor ein bei der Ermittlung des Sachwertfaktors festgelegter Modellparameter. 

Gesamtnutzungsdauer 

Die Gesamtnutzungsdauer (GND) bezeichnet die Anzahl· der Jahre, in denen eine bauliche Anlage bei ord­
nungsgemäßer Bewirtschaftung vom Baujahr an gerechnet üblicherweise wirtschaftlich genutzt werden kann. 
Sie ergibt sich aus der Art der baulichen Anlage und dem den Wertermittlungsdaten zugrunde liegenden Modell. 

Restnutzungsdauer(§ 4 i. V. m. § 12 Abs. 5 lmmoWertV 21) 
Die Restnutzungsdauer bezeichnet die Anzahl der Jahre, in denen eine bauliche Anlage bei ordnungsgemäßer 
Bewirtschaftung voraussichtlich noch wirtschaftlich genutzt werden kann. Als Restnutzungsdauer ist in erster 
Näherung die Differenz aus 'üblicher Gesamtnutzungsdauer' abzüglich 'tatsächlichem Lebensalter am Werter­
mittlungsstichtag' zugrunde gelegt. Diese wird allerdings dann verlängert (d. h. das Gebäude fiktiv verjüngt), 
wenn beim Bewertungsobjekt wesentliche Modernisierungsmaßnahmen durchgeführt wurden oder in den Wer­
termittlungsansätzen unmittelbar erforderliche Arbeiten zur Beseitigung des Unterhaltungsstaus sowie zur Mo­
dern is ieru n g in der Wertermittlung als bereits durchgeführt unterstellt werden. 

Alterswertminderung (§ 38 lmmoWertV 21) 

Die Wertminderung der Gebäude wegen Alters (Alterswertminderung) wird i. d. R. nach dem linearen Abschrei­
bungsmodell auf der Basis der ermittelten Restnutzungsdauer (RND) des Gebäudes und der jeweils modell­
haft anzusetzenden Gesamtnutzungsdauer (GND) vergleichbarer Gebäude ermittelt. 

Zuschlag fl'..lr nicht erfasste werthaltige einzelne Bauteile 

Von den Normalherstellungskosten nicht erfasste werthaltige einzelne Bauteile, wie beispielsweise besondere 
Bauteile, besondere (Betriebs-)Einrichtungen und sonstige Besonderheiten (u.a. Ausbauzuschlag) können 
durch marktübliche Zuschläge bei den durchschnittlichen Herstellungskosten berücksichtlgt werden. 

Außenanlagen 

Dies sind außerhalb der Gebäude befindliche mit dem Grundstück fest verbundene bauliche Anlagen (insbe­
sondere Ver- und Entsorgungsanlagen von der Gebäudeaußenwand bis zur Grundstücksgrenze, Einfriedungen, 
Wegebefestigungen) und nicht bauliche Anlagen (insbesondere Gartenanlagen). 

Sachwertfaktor (§ 21 Abs. 3 JmmoWe.rtV 21) 

Das herstellungskostenorientierte Rechenergebnis „vorläufiger Sachwert" ist in aller Regel nicht mit hierfür ge­
zahlten Marktpreisen identisch. Deshalb muss das Rechenergebnis „vorläufiger Sachwert" (= Substanzwert des 
Grundstücks) an den Markt, d. h. an dle für vergleichbare Grundstücke realisierten Kaufpreise angepasst wer­
den. Das erfolgt mittels des sog. objektspezifisch angepassten Sachwertfaktors. 

Der Sachwertfaktor ist das durchschnittliche Verhältnis aus Kaufpreisen und den ihnen entsprechenden, nach 
den Vorschriften der lmmoWertV 21 ermittelten ,.vorläufigen Sachwerte"("' Substanzwerte). Er wird vorrangig 
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gegliedert nach der Objektart (er ist z.B. für Einfamilienhausgrundstilcke anders als für Geschäftsgrundstücke), 
der Region (er ist z.B. in wirtschaftsstarken Regionen mit hohem Bodenwertniveau höher als in wirtschafts­
schwachen Regionen) und der Objektgröße. 

Durch die sachrichtige Anwendung des aus Kaufpreisen für vergleichbare Objekte abgeleiteten Sachwertfaktors 
ist das Sachwertverfahren ein echtes Vergleichspreisverfahren. 

Marktü bliche Zu- oder Abschläge (§ 7 Abs. 2 lmmoWertV 21) 

Lassen sich die allgemeinen Wertverhältnisse bei Verwendung der Sachwertfaktoren auch durch eine Anpas­
sung mittels Indexreihen oder in anderer geeigneter Weise nicht ausreichend berücksichtigen, ist zur Ermittlung 
des marktangepassten vorläufigen Sachwerts eine zusätzliche Marktanpassung durch marktübliche Zu- oder 
Abschläge erforderlich. 

Besondere objektspezifische Grundstücksmerkmale(§ 8 Abs. 3 lmmoWertV 21) 

Unter den besonderen objektspezifischen Grundstücksmerkmalen versteht man alle vom üblichen Zustand ver­
gleichbarer Objekte abweichenden individuellen Eigenschaften des Bewertungsobjekts (z. 8. Abweichungen 
vom normalen baulichen Zustand, elne wirtschaftliche Überalterung, insbesondere Baumängel und Bauschäden 
{siehe nachfolgende Erläuterungen), grundstücksbezogene Rechte und Belastungen oder Abweichungen von 
den marktüblich erzielbaren Erträgen). 

Baumängel und Bauschäden(§ 8 Abs. 3 lmmoWertV 21) 

Baumängel sind Fehler, die dem Gebäude i. d. R. bereits von Anfang an anhaften - z. B. durch mangelhafte 
Ausführung oder Planung. Sie können sich auch als funktionale oder ästhetische Mängel durch die Weiterent­
wicklung des Standards oder Wandlungen in der Mode einstellen. 

Bauschäden sind auf unterlassene Unterhaltungsaufwendungen, auf nachträgliche äußere Einwirkungen oder 
auf Folgen von Baumängeln zurückzuführen. 

Für behebbare Schäden und Mängel werden die diesbezüglichen Wertminderungen auf der Grundlage der Kos­
ten geschätzt, die zu threr Beseitigung aufzuwenden sind. Die Schätzung kann durch pauschale Ansatze oder 
auf der Grundlage von auf Einzelpositionen bezogenen Kostenermittlungen erfolgen. 

Der Bewertungssachverständige kann i. d. R. die wirkllch erforderlichen Aufwendungen zur Herstellung eines 
normalen Bauzustandes nur überschlägig schätzen, da 

• nur zerstörungsfrei - augenscheinlich untersucht wird, 

• grundsätzlich keine Bauschadensbegutachtung erfolgt (dazu ist die Beauftragung eines Sachverständigen für 
Schäden an Gebäuden notwendig). 

Es wird ausdrücklich darauf hingewiesen, dass die Angaben in dieser Verkehrswertermittlung allein aufgrund 
der Mitteilung von Auftraggeber, Mieter etc. und darauf basierenden Inaugenscheinnahme beim Ortstermin 
ohne jegliche differenzierte Bestandsaufnahme, technischen, chemischen o. ä. Funktionsprüfungen, Vorpla­
nung und Kostenschätzung angesetzt sind. 
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4.5.3 Sachwertberechnung 

Gebäudebezeichnung Mehrfamilienwahn-
haus 

Normalherstellungskosten (Basisjahr 2010) = 825,00 €/m:, BGF 

Berechnungsbasis 

• Brutto-Grundfläche (BGF) X 878,03 m2 

Zuschlag für nicht erfasste werthaltige einzelne Bau- + 0,00€ 
teile 

Durchschnittliche Herstellungskosten der baulichen = 724.374, 75 € 
Anlagen im Basisjahr 2010 

Baupreisindex (BPI) 12.08.2025 (2010 = 100) X 188,6/100 

Durchschnittliche Herstellungskosten der baulichen = 1.366.170, 78 € 
Anlagen am Stichtag 

Regionalfaktor X 0,980 

Regionalisierte Herstellungskosten der baulichen An- = 1.338.847, 39 € 
lagen am Stichtag 

Alterswertminderung 

• Modell linear 

• Gesamtnutzungsdauer (GND) 80 Jahre 

• Restnutzungsdauer (RND) 23 Jahre 

• prozentual 71,25 % 

• Faktor X 0,2875 

vorläufiger Sachwert der baulichen Anlagen = 384.918,62 € 

vorläufiger Sachwert der baulichen Anlagen (ohne Außenanlagen) 
vorläufiger Sachwert der baulichen Außenanlagen und sonstigen Anlagen 

vorläufiger Sachwert. der baulichen Anlagen 
beitragsfreier Bodenwert (vgl. Bodenwertermittlung) 

vorläufiger Sachwert. 
Sachwertfaktor 
Marktanpassung durch marktübliche Zu- oder Abschläge 

marktangepasster vorläufiger Sachwert. 
besondere objektspezifische Grundstücksmerkmale 

Sachwert 
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Garage 

365,00 €/m2 BGF 

20,00 m2 

0,00€ 

7.300,00€ 

188,6/100 

13.767,80 € 

1,000 

13.767,80 € 

linear 

60 Jahre 
8 Jahre 

86,67 % 

0,1333 

1.835,25 E 

386.753187 € 

+ 15.470,15€ 

= 402.224,02 € 

+ 59.800,00 E 

= 462.024,02 € 

X 1,06 

0,00€ 

= 489.745,46 € 

83.675,00€ 

= 406.070,46 € 
rd. 406.000,00 E 
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4.5.4 Erläuterung zur Sachwertberechnung 

Berechnungsbasis 
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Die Berechnung der Gebäudeflächen (Brutto-Grundflächen (BGF), ohne Wohnflächen (WF}), wurde von mir 
durchgeführt. Die Berechnungen weichen modellbedingt teilweise von der diesbezüglichen Vorschrift (DIN 277 
-Ausgabe 2005 bzw. WoFIV) ab; sie sind deshalb nur als Grundlage jedoch in ausreichender Form bei dieser 
Wertermittlung verwendbar. Die Abweichungen bestehen daher insbesondere in wertbezogenen Modifizierun­
gen (vgl. [2], Teil 1, Kapitel 16 und 17); 

bei der BG F z. B. 
• (Nicht)Anrechnung der Gebäudeteile c (z. B. Balkone) und 

• Anrechnung von (ausbaubaren, aber nicht ausgebauten) Dachgeschossen; 

bei der WF z. B. 
• Nichtanrechnung der Terrassenflächen. 

Herstellungskosten 

Die Normalherstellungskosten (NHK) werden nach den Ausführungen in der Wertermittlungsliteratur und den 
Erfahrungen des Sachverständigen auf der Basis der Preisverhältnisse im Basisjahr angesetzt. Der Ansatz der 
NHK ist aus [1], Kapitel 3.01 .1 entnommen. 

Bestimmung der standardbezogenen NHK 2010 für das Gebäude: 
Mehrfamilienwohnhaus 

Nutzungsgruppe: 
Gebäudetyp: 

Mehrfamilienhäuser 
Mehrfamilienhäuser mit bis zu 6 WE 

Berücksichtigung der Eigenschaften des zu bewertenden Gebäudes 
(geschätzt angenommen) 

Standard stufe tabellierte relativer relativer 
NHK 2010 Gebäudestan- NH K 2010-Anteil 

dardanteil 

[€/m 2 BGFJ [%] [€/m2 BGFJ 

1 660,00 0,0 0,00 

2 720,00 0,0 0,00 

3 825,00 100,0 825,00 

4 985,00 0,0 0,00 

5 1.190,00 0,0 0,00 

gewogene, standardbezogene NHK 2010 = 825,00 
gewogener Standard= 3,0 

Die N HK 2010 wurden von Sprengnetter um Kostenkennwerte für die Gebäudestandards 1 und 2 ergänzt. 

Die Ermittlung des gewogenen Standards erfolgt durch Interpolation des gewogenen NHK-Werts zwischen die 
tabellierten NHK. 

NHK 2010 für das Bewertungsgebäude = 
rd. 
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Bestimmung der standardbezogenen NHK 2010 für das Gebäude: 
Garage 
Nutzungsgruppe: Garagen 

Gebäudetyp: Einzelgaragen/ Mehrfachgaragen 

Berücksichtigung der Eigenschaften des zu bewertenden Gebäudes 
(geschätzt angenommen) 

Standard stufe tabellierte relativer relativer 
NHK2010 Gebäudestan- NHK 2010-Anteil 

dardanteil 

[€/m1 BGF] [%] [€/m2 BGF] 

1 0,00 0,0 0,00 

2 0,00 0,0 0,00 

3 245,00 50,0 122,50 

4 485,00 50,0 242,50 

5 780,00 0,0 0,00 

gewogene, standardbezogene N HK 201 O = 365,00 
gewogener Standard= 3,5 

Seite 34 von 42 

Die Ermittlung des gewogenen Standards erfolgt durch Interpolation des gewogenen NHK-Werts zwischen die 
tabellierten NHK. 

NHK 2010 für das Bewertungsgebäude 

Zuschlag für nicht erfasste werthaltlge einzelne Bauteile 

= 
rd. 

365,00 €/m2 BGF 

365,00 €/m2 BGF 

Für die von den Normalherstellungskosten nicht erfassten werthaltigen einzelnen Bauteile werden pauschale 
Herstellungskosten- bzw. Zeitwertzuschläge in der Höhe geschätzt, wie dies dem gewohnlichen Geschäftsver­
kehr entspricht. Grundlage der Zuschlagsschätzungen sind insbesondere die in [1 ], Kapitel 3.01 .2, 3.01. 3 und 
3.01.4 angegebenen Erfahrungswerte für durchschnittliche Herstellungskosten bzw. Ausbauzuschläge. Bei äl­
teren und/oder schadhaften und/oder nicht zeitgemäßen werthaltigen einzelnen Bauteilen erfolgt die Zeitwert­
schätzung unter Berücksichtigung diesbezüglicher Abschläge. 

Baupreisindex 
Bei den angesetzten Normalherstellungskosten (NHK 2010) handelt es sich um durchschnittllche Herstellungs­
kosten für das (Basis-)Jahr 2010. Um die von diesem Zeitpunkt bis zum Wertermittlungsstichtag veränderten 
Baupreisverhältnisse zu berücksichtigen, wird der vom Statistischen Bundesamt zum Wertermittlungsstichtag 
zuletzt veröffentlichte und für die jeweilige Art der baulichen Anlage zutreffende Baupreisindex verwendet. Da 
sich der vom Statistischen Bundesamt veröffentlichte Baupreisindex nicht auf das Basisjahr der NHK 2010 he­
zieht, ist dieser auf das Basisjahr 2010=100 umzurechnen. Sowohl die vom Statistischen Bundesamt veröffent­
lichten als auch die auf die für Wertermittlungszwecke notwendigen weiteren Basisjahre umgerechneten Bau­
preisindizes sind auch in [11, Kapitel 4.04.1 abgedruckt. 

Ba ukostenregionalfaktor 
Der Regionalfaktor (Baukostenregionalfaktor) ist eine Modellgröße im Sachwertverfahren. Aufgrund der Modell­
konformität (vgl.§ 10 Abs. 1 lmmoWertV 21) wird bei der Sachwertberechnung der Regionalfaktor angesetzt, 
der auch bei der Ermittlung des Sachwertfaktors zugrunde lag. 

Ba uneben kosten 
Die Baunebenkosten (BNK) enthalten insbesondere Kosten für Planung, Baudurchführung, behördliche Prüfun­
gen und Genehmigungen. Sie sind in den angesetzten NHK 2010 bereits enthalten. 
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Außenanlagen 
Die wesentlich wertbeeinflussenden Außenanlagen wurden im Ortstermin getrennt erfasst und einzeln pauschal 
in ihrem vorläufigen Sachwert geschätzt. Grundlage sind die in [1], Kapitel 3.01. 5 angegebenen Erfahrungs­
werte für durchschnittliche Herstellungskosten. Die Außenanlagen können auch hilfsweise sachverständig ge­
schätzt werden. Bei älteren und/oder schadhaften Außenanlagen erfolgt die Sachwertschätzung unter Berück­
sichtigung diesbezüglicher Abschläge. 

Außenanlagen 

prozentuale Schätzung: 4,00 % der vorläufigen Gebäudesachwerte insg. 
(386,753,87 €) 

Summe 

Gesamtnutzungsdauer 

vorläufiger Sachwert (inkl. 
BNK) 
15.470,15€ 

15.470,15€ 

Dle Gesamtnutzungsdauer (GND) ist entsprechend der Zuordnung zur Art der baulichen Anlage und den in 
Anlage 1 lmmoWertV 21 dargestellten Gesamtnutzungsdauern entnommen und wurde ggf. unter Berücksichti­
gung der besonderen Objektmerkmale angepasst. 

Restnutzungsdauer 
Als Restnutzungsdauer ist in erster Näherung die Differenz aus 'üblicher Gesamtnutzungsdauer' abzüglich 'tat­
sächlichem Lebensalter am Wertermittlungsstichtag' zugrunde gelegt. Diese wird allerdings dann verlängert (d. 
h. das Gebäude fiktiv verjüngt), wenn beim Bewertungsobjekt wesentliche Modernisierungsmaßnahmen durch­
geführt wurden oder in den Wertermittlungsansätzen unmittelbar erforderliche Arbeiten zur Beseitigung des ln­
standhaltungsstaus sowie zur Modernisierung in der Wertermittlung als bereits durchgeführt unterstellt werden. 

Zur Bestimmung der Restnutzungsdauer, insbesondere unter Berücksichtigung von durchgeführten oder zeit­
nah durchzuführenden wesentlichen Modernisierungsmaßnahmen, wird das in [1], Kapitel 3.02.4 beschriebene 
Modell angewendet. 

Vgl. diesbezüglich die differenzierte RND-Ableitung in der Ertragswertermittlung. 

Alterswertminderung 
Die Alterswertminderung der Gebäude wird unter Berücksichtlgung der Gesamtnutzungsdauer und der Rest­
nutzungsdauer der baulichen Anlagen ermittelt. Dabei ist das den Wertermittlungsdaten zugrundeliegende Al­
terswertmi nderu ngsmodell anzuwenden. 

Sachwertfaktor 
Der angesetzte objektspezifisch angepasste Sachwertfaktor wird auf der Grundlage bestimmt: 

Laut GAA Ehingen wird kein Sachwertfaktor abgeleitet und auch aktuell kein Immobilienmarktbericht veröffent­
licht. 

Es wird nach sachverständiger Meinung der Adress- und stichtagsbezogene Sachwertfaktor von Sprengnetter 
mit 1,06 bei der Bewertung als marktkonform angenommen und in der Bewertung berücksichtlgt. Das Sach­
wertverfahren dient in diesem Fall nur der Plausibilisierung. Hauptsächlich wird bei diesem Objekt der Verkehrs­
wert aus dem Ertragswertverfahren ermittelt. Siehe Seite 105 in der Anlage. 

Marktübliche Zu- oder Abschläge 
Dle allgemeinen Wertverhältnisse lassen sich bei Verwendung des Sachwertfaktors auch durch eine Anpassung 
mittels Indexreihen oder in anderer geeigneter Weise nicht ausreichend berücksichtigen. Aus diesem Grund ist 
zur Ermittlung des marktangepassten vorläufigen Sachwerts eine zusätzliche Marktanpassung durch marktüb­
liche Zu- oder Abschläge erforderlich. 
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Besondere objektspezifische Grundstücksmerkmale 
Hier werden die wertmäßigen Auswirkungen der nicht in den Werterniittlungsansatzen des Sachwertverfahrens 
bereits berücksichtigten Besonderheiten des Objekts korrigierend insoweit berücksichtigt, wie sie offensichtlich 
waren oder vom Auftraggeber, Eigentümer etc. mitgeteilt worden sind. 

Die in der Gebäudebeschreibung aufgeführten Wertminderungen wegen zusätzlich zum Kaufpreis erforderlicher 
Aufwendungen insbesondere für die Beseitigung von Bauschäden und die erforderlichen (bzw. in den Werter­
mittlungsansätzen als schon durchgeführt unterstellten) Modernisierungen werden nach den Erfahrungswerten 
auf der Grundlage für diesbezüglich notwendige Kosten marktangepasst, d. h. der hierdurch (ggf. zusätzlich 
'gedämpft' unter Beachtung besonderer steuerlicher Abschreibungsmöglichkeiten) eintretenden Wertminderun­
gen quantifiziert. Unverzüglich notwendige Reparaturen werden in voller Hohe angerechnet. 

Bei angenommenen Abschlägen kann nicht angenommen werden. daes es sich bei den Werten um Män­
gelbeseitigung zum Neuwert hin des Gewerkes handelt. sondern es kann nur angenommen werden, 
dass die Werte die Differenz zu ähnlichen Objekten darstellen, die eine ähnliche wirtschaftliche Rest­
nutzungsdauer besitzen ohne die vorgefundenen Mängel. wie diese am zu bewertenden Objekt festge­
stellt wurden. 

besondere objektspezifische Grundstücksmerkmale 

Unterhaltungsbesonderheiten 

• Unterhaltungsstau, nach dem äußeren Eindruck, -45.000,00 € 
geschätzt angenommen (Fassade, Dach, Außenan-
lage, Stellplätze} 

Weitere Besonderheiten 

• Sicherheitsabschlag da keine Innenbesichtigung -38.675,00 € 
bzw. vollumfänglich Besichtigung möglich war (10% 
angenommen) 

Geschätzte angenommene Summe 

Wertbeeinflussung insg. 

-45.000,00 € 

p3B.675,00 € 

-83.675,00 € 
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4.6 Verkehrswert 

Grundstücke mit der Nutzbarkeit des Be\i\fertungsgrundstückswerden Oblicherweisezu Kaufpreisen gehandelt, 
die sich vorrangig am Ertragswert orientieren. 

Der Ertragswert wurde zum Wertermittlungsstichtag mit rd. 431.000,00 € ermittelt. 
Der zur Stützung ermittelte Sachwert beträgt rd. 406.000,00 €. 

Der Verkehrswert für das mit einem Mehrfami1ienwohnhaus mit Garage bebaute Grundstück in 89584 Ehingen­
Oächingen, Drei-Kreuz-Straße 15 

Grundbuch Blatt lfd. Nr. 
Dächingen 1062 2 

Gemarkung Flur Flurstück 
Dächingen 62 

wird zum Wertermittlungsstichtag 12.08.2025 mit rd. 

431.000 € 
in Worten : vierhunderteinunddreißigtausend Euro 

geschätzt. 

Der Sachverständige bescheinigt durch seine Unterschrift zugleich, dass Ihm keine Ablehnungsgründe entge­
genstehen, aus denen jemand als Beweiszeuge oder Sachverständiger nicllt zulässig ist oder seinen Aussagen 
kei au.::.~- 'llf- 11l -r1-1-=Q.W keit beigemessen werden kann. 
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Hinweise zum Urheberschutz und zur Haftung 
Urheberschutz, alle Rechte vorbehalten. Das Gutachten ist nur für den Auftraggeber und den angegebenen 
Zweck bestimmt. Eine Vervielfältigung oder Verwertung durch Dritte ist nur mit schriftlicher Genehmigung ge­
stattet. 
Der Auftragnehmer haftet unbeschränkt, sofern der Auftraggeber oder (im Falle einer vereinbarten Drittverwen­
dung) ein Dritter Schadenersatzansprüche geltend macht, die auf Vorsatz oder grobe Fahrlässigkeit, einschließ­
lich von Vorsatz oder grober Fahrlässigkeit der Vertreter oder Erfüllungsgehilfen des Auftragnehmers beruhen, 
in Fällen der Übernahme einer Beschaffenheitsgarantie, bei arglistigem Verschweigen von Mängeln, sowie in 
Fällen der schuldhaften Verletzung des Lebens, des Körpers oder der Gesundheit. 
In sonstigen Fällen der leichten Fahrlässigkeit haftet der Auftragnehmer nur, sofern eine Pflicht verletzt wird, 
deren Einhaltung für die Errelchung des Vertragszwecks von besonderer Bedeutung ist (Kardinalpflicht). In ei­
nem solchen Fall ist die Schadensersatzhaftung auf den vorhersehbaren und typischerweise eintretenden Scha­
den begrenzt. 

Der Auftragnehmer haftet für die Richtigkeit des ermittelten Verkehrswerts. 

Die sonstigen Beschreibungen und Ergebnisse unterliegen nicht der Haftung. 
Die Haftung nach dem Produkthaftungsgesetz bleibt unberührt. 
Ausgeschlossen ist die persönliche Haftung des Erfüllungsgehilfen, gesetzlichen Vertreters und Betriebsange­
hörigen des Auftragnehmers für von ihnen durch leichte Fahrlässigkeit verursachte Schäden. 
Die Haftung für die Vollständigkeit, Richtigkeit und Aktualität von Informationen und Daten, die von Dritten im 
Rahmen der Gutachtenbearbeitung bezogen oder übermittelt werden, ist auf die Höhe des für den Auftragneh­
mer möglichen Rückgriffs gegen den jeweiligen Dritten beschränkt. 
Eine über das Vorstehende hinausgehende Haftung ist ausgeschlossen bzw. ist für jeden Einzelfall auf maximal 
250.000,00 EUR begrenzt. 
Außerdem wird darauf hingewiesen, dass die im Gutachten enthaltenen Karten (z.B. Straßenkarte, Stadtplan, 
Lageplan, Luftbild, u.ä.) und Daten urheberrechtlich geschützt sind. Sie dürfen nicht aus dem Gutachten sepa­
riert und/oder ein er anderen Nutzung zugeführt werden. Fa 11 s das Gutachten im Internet veröffentlicht wird, wird 
zudem darauf hingewiesen, dass die Veröffentlichung nicht für kommerzielle Zwecke gestattet ist. Im Kontext 
von Zwangsversteigerungen darf das Gutachten bis maximal zum Ende des Zwangsversteigerungsverfahrens 
veröffentlicht werden, in anderen Fällen maximal für die Dauer von 6 Monaten. 

"Der ermittelte Marktwert basiert auf Marktdaten (insbesondere auf ausgewerteten Kaufpreisen und Mieten), die 
unmittelbar vor der aktuellen Corona-Pandemie zustande gekommen sind. Ein ggf. diesbezüglich zwischenzeit­
lich eingetretener Werteinfluss konnte bislang nicht nachgewiesen werden und wird daher in der Wertermittlung 
nicht berücksichtigt." 

»Auf Grund des Corona-Virus besteht eine epidemische Lage von nationaler Tragweite im Sinne des§ 5 Infek­
tionsschutzgesetz, wodurch sich Deutschland seit März 2020 in einem wirtschaftlichen und rechtlichen Ausnah­
mezustand befindet. Die gegenwärtigen und zukünftigen Auswirkungen auf die Gesamtwirtschaft und auf den 
Immobilienmarkt sind unklar, sodass auch dem Sachverständigen eine Beurteilung der Einflüsse auf das Be­
wertungsobjekt nicht möglich ist. Nach den Verlautbarungen des Robert-Koch-Instituts ist jedoch davon auszu­
gehen, dass die durch das Corona- Virus ausgelöste Lage auf Grund bereits fortgeschrittener lmpfstoffstud ie n 
ist der Einfluss der Krise nach der Rechtsprechung des Bundesgerichtshofs insofern außer Acht zulassen, als 
dass bei der vorliegenden Bewertung ausschließlich die bis zum Ausbruch der Krise vorliegenden sowie die 
gegebenenfalls fortgeschriebenen amtlichen Daten des zuständigen Gutachterausschuss und im Ertragswert­
verfahren zudem die im Jahr 2019 ma rktü blichen Ertragsverhältnisse zugrunde gelegt werden.« 
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Werterm ittl u ngserge bn isse 

(in Anlehnung an Anlage 2b WertR 2006) 

Für das Grundstück 
Mehrfamilienwohnhaus mit Garage 

Flur Flurstücksnummer 62 

in Ehingen-Dächingen, Drei-Kreuz-Straße 15 

Werterm ittlu n gsstichtag: 12.08.2025 

Bodenwert 

Grundstücksteil Entwick- beitrags- BW/Fläche Fläche Bodenwert (BW) 
lungsstufe rechtlicher [€/m1l [m2] [€1 

Zustand 

Gesamtfläche baureifes frei 98,03 610,00 59.800,00 
Land 

Summe: 98,03 610,00 59.800,00 

Objektdaten 

Grundstücks- Gebäude- BRI BGF WF/NF Baujahr GND RND 
teil bezeich- [m3] [m2l [m2l [Jahre} [Jahre} 

nung / Nut-
zung 

Gesamtfläche Mehrfamili- 878,03 373,73 1967 80 23 
enwohnhaus 

Gesamtfläche Garage 20,00 1958 60 8 

Wesentliche Daten 
Gru n dstü ckstei 1 Jahresrohertrag RoE [€] BWK Lieg ensch aftszi ns- Sachwert-

[% des RoE] satz [%] faktor 

Gesamtfläche 37.555,92 8.790,34 € 2,55 1,06 
(23,41 %) 

Relative Werte 

relativer Bodenwert: 160,01 €/m 2 WF/NF 

relative besondere objektspezifische Grundstücksmerk- -262,07 €/m2 WF/NF 
male: 
relativer Verkehrswert: 

Verkehrswert/Rohertrag: 

Verkehrswert/Reinertrag: 

Ergebnisse 

Ertragswert: 

Sachwert: 

Verkehrswert (Marktwert): 

Werterm ittlu ngsstichtag 

Amtsgericht Ulm; Az.: 2 K 103124 
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5 Rechtsgrundlagen, verwendete Literatur und Software 

5.1 Rechtsgrundlagen der Verkehrswertermittlung 

- in der zum Zeitpunkt der Gutachtenerstellung gültigen Fassung -

BauGB: 
Baugesetzbuch 

BauNVO: 
Baunutzungsverordnung - Verordnung über die bauliche Nutzung der Grundstücke 

LBO: 
Landesbauordnung für Baden-WO rttemberg 

BGB: 
Bllrgerliches Gesetzbuch 

ZVG: 
Gesetz über die Zwangsversteigerung und die Zwangsverwaltung 

lmmoWertV: 
Verordnung über die Grundsätze für die Ermittlung der Verkehrswerte von Immobilien und der für die Werter­
mittlung erforderlichen Daten - 1 mmobi I ienwertermittlu ngsverord n ung - 1 m mo Wert V 

SW-RL: 
Richtlinie zur Ermittlung des Sachwerts (Sachwertrichtlinie - SW-RL) 

VW-RL: 
Richtlinie zur Ermittlung des Vergleichswerts und des Bodenwerts (Vergleichswertrichtlinie - VW-RL) 

EW-RL: 
Richtlinie zur Ermittlung des Ertragswerts (Ertragswertrichtlinie - EW-RL) 

BRW-RL: 
Richtlinie zur Ermittlung des Bodenrichtwerts (Boden richtwertrichtlin i e - BRW-R L) 

WertR: 
Wertermittlungsrichtlinien - Richtlinien für die Ermittlung der Verkehrswerte (Marktwerte} von Grundstücken 

WoFIV: 
Wohnflächenverordnung - Verordnung zur Berechnung der Wohnfläche 

WMR: 
Wohnflächen-und Mietwertrichtlinie - Richtlinie zur wohnwertabhängigen Wohnflächenberechnung und Miet­
wertermittlung 

DIN 283: 
DIN 283 Blatt 2 "Wohnungen; Berechnung der Wohnflächen und Nutzflächen" (Ausgabe Februar 1962; ob­
wohl im Oktober 198 3 zu ro ckgezoge n findet die Vorschrift in der Praxis weiter Anwendung} 

BetrKV: 
Betriebskostenverordnung - Verordnung über die Aufstellung von Betriebskosten 

GEG: 
Gebäudeenergiegesetz - Gesetz zur Einsparung von Energie und zur Nutzung erneuerbarer Energien zur 
Wärme- und Kälteerzeugung in Gebäuden 
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5.2 Verwendete Wertermittlungsliteratur/ Marktdaten 

[1] Sprengnetter (Hrsg.): Immobilienbewertung - Marktdaten und Praxishilfen, Loseblattsammlung, 
Spreng netter Immobilienbewertung, Bad Neuenahr-Ahiweiler 2024 

[2] Sprengnetter (Hrsg.): Immobilienbewertung - Lehrbuch und Kommentar, Loseblattsammlung, Spreng­
netter Immobilienbewertung, Bad Neuenahr-Ahrweiler 2024 

[3] Sprengnetter (Hrsg): Sprengnetter Books, Online-Wissensdatenbank zur Immobilienbewertung 

[4] Sprengnetter / Kierig: lmmoWertV. Das neue Wertermittlungsrecht- Kommentar zur lmmobilienwerter­
mittlungsverordnung, Sprengnetter Immobilienbewertung, Sinzig 2010 

[5] Sprengnetter (Hrsg.): Sachwertrichtlinie und N HK 201 0 - Kommentar zu der neuen Wertermittlungs­
richtlinie zum Sachwertverfahren, Sprengnetter Immobilienbewertung, Sinzig 2014 

[6] Sprengnetter / Kierig / Drießen: Das 1 x 1 der Immobilienbewertung, 3. Auflage, Sprengnetter Immobili-
enbewertung, Bad Neuenahr-Ahrweiler 2023 

[7] Marktdatenableitungen des örtlich zuständigen Sprengnetter Expertengremiums für Immobilienwerte 

[8] Verkehrswertermittlung von Grundstücken, Kleiber-Simon, 10. Auflage 2023 und vorherige Auflagen 

[9] GUG Grundstockmarkt und Grundstockswert 2024, 2025 

[10] Wolfgang Kleiber, EzGuG Loseblattsammlung 

5.3 Verwendete fachspezifische Software 

Das Gutachten wurde unter Verwendung des von der Sprengnetter Real Estate Services GmbH, Bad Neue­
nahr-Ahrweiler entwickelten Softwareprogramms "Sprengnetter-ProSa" (Stand 28.05.2025), 13.08.2025 er­
steHt. 
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Alexander Sehwehr Seite 42 von 42 
Dipl. Sachverständiger (DIA} 
für die Bewertung von bebauten und unbebauten Grundstücken, für Mieten und Pachten 

6 Verzeichnis der Anlagen 

Anlage 1: 

Anlage 2: 

Anlage 3: 

Anlage 4: 

Anlage 5: 

Anlage 6: 

Anlage 7: 

Anlage 8: 

Anlage 9: 

Anlage 10: 

Anlage 11: 

Fotos der Ansichten 

Fotolageplan 

Innenfotos (tlw. über Fensterblick da keine Innenbesichtigung möglich war) 

Copyright geschützte Landkarten, Lageplan 1 :500 vom 10.02.2025. Liegenschaftskataster­
auszug (ALB). Keine Weitergabe an Dritte. Vom SV wird keine Haftung übernommen. 

Auskünfte Stadtverwaltung Ehingen mit Auszug aus den Aufteilungsplänen und Teilungser­
klärung sowie weitere Bauunterlagen 

Zusammenstellung der wertermittlungsrelevanten Flächen durch den SV anhand der vorlie­
genden Bauunterlagen des vorliegenden Lageplans. Vom SV wird hinsichtlich der Richtigkeit 
der vorliegenden Unterlagen keine Haftung übernommen. 

Grundbuchauszug (ohne Abt. III) vom 09.01.2025 

Auskünfte Landratsamt Alb-Donau-Kreis 

Auskünfte der Stadtverwaltung Ehingen 

Auskünfte Gutachtera usschu ss Ehingen 

Marktdatenerhebungen Intern et und S pre ng netter 

Amtsgericht Ulm; Az..: 2 K 103/24 Drei-Kreuz-Straße 15, 89584 Ehingen-Dächingen 

 



Fotos der Ansichten: 
89584 Ehingen-Dächingen, Drei-Kreuz-Straße 15 

/l 
Datum: 18.06.2025 

Alexander Sehwehr Dipl. Sachverständiger (DIA) FOr die Bewertung von bebauten und unbebauten Grundstücken, Mieten und Pachten 

 



Fotos der Ansic hten: 
89584 Ehingen-Dächingen , Drei-Kreuz-St raße 15 

z 
Datum: 18.06 .2025 

Alexander Sehwehr Dipl . Sachverständiger (DIA) FOr die Bewertung von bel>autenund mbebauten Grund:.IOci(en, Miel1:1n und Pachten 

 



Fotos der Ansichten: 
89584 Ehingen-Dächingen , Drei-Kreuz-Straße 15 

.-----~--- -

_7 
Datum: 18.06 .2025 

Alexander Sehwehr Dipl. Sachverständiger (DIA) F<, die Bewertung von bebauten und unbebauten Grundslücken, Mieten und Pachten 

 



Fotos der Ansichten: 
89584 Ehingen-Dächingen, Drei-Kreuz -Straße 15 

Datum: 18.06.2025 
Alexander Sehwehr Dipl. Sachverständiger (DIA) Für die Bewertung von bebauten und unbebauten Grundstücken. Mieten und Pachten 

 



Fotos der Ansichte n: 
89584 Ehingen-Dächingen , Drei-Kreuz-Straße 15 

Bl ick durch die Fenster 

Datum: 18.06.2025 
Alexander Sehwehr Dipl. Sachverständiger (DIA) Für die Bewertung von bebauten und unbebauten Grundstücken, Mieten und Pachten 

 



Fotos der Ansichten: 
89584 Ehingen-Dächingen , Drei-Kreuz-Straße 15 

Blick durch die Fenster 

1 

t 
Datum: 18.06.2025 

Alexander Sehwehr Dipl. Sachverständiger (DIA) FOr die Bewertung von bebauten und unbebauten Grundstücken, Mieten und Pachten 

 



Fotos der Ansichten: 
89584 Ehingen-Dächingen , Drei-Kreuz-Straße 15 

Blick durch die Fenster 

Datum: 18.06.2025 
Alexander Sehwehr Dipl. Sachverständiger (DIA} Für die Bewertung von bebauten und unbebauten Grundstücken, Mieten und Pachten 

 



Landratsamt Alb-Donau-Kreis 
Vermessungsbeh rde 
Schi llerstra e 30 
89077 Ulm 

Auszug aus dem 
liegen sch aftskataster 

Stand vom: 10.02.2025 

 



Innenfotos : 
89584 Ehingen-Dächingen, Drei-Kreuz-Straße 15 

Zum Zeitpunkt der Ortsbesichtigung war keine Innenbesichtigung möglich 
da niemand vor Ort angetroffen wurde und kein Zugang zu den Gebäuden war. 

Datum: 18.06.2025 
Alexar.der Sehwehr Dipl. Sachverständiger (DIA) FOr die Bewertung von bebauten und unbebauten Grundstiloken. Mieten und Pachten 

 



Landkarten: 
89584 Ehingen-Dächingen, Drei-Kreuz-Straße 15 

"'-r 
( 

 



Landkarten: 
89584 Ehingen-Dächingen, Drei-Kreuz-Straße 15 

' 

 



Landkarten: 
89584 Ehingen-Dächingen, Drei-Kreuz-Straße 15 
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Landkarten: 
89584 Ehingen-Dächingen, Drei-Kreuz-Straße 15 

 



Landkarten: 
89584 Ehingen-Dächingen, Drei-Kreuz-Straße 15 

--0 

 



Vr· 

Landkarten/Überflutungsf lächen: 
89584 Ehingen -Dächingen, Drei-Kreuz-Straße 15 

 



Landkarten/Überflutungsf lächen: 
89584 Ehingen-Dächingen, Drei-Kreuz -Straße 15 

v"-.. 

 



Landkarten/FNP: 
89584 Ehingen-Dächingen, Drei-Kreuz-Straße 15 

----f-5 

 



Landkarten/EMF-Datenbank/Funkanlage: 
89584 Ehingen-Dächingen, Drei-Kreuz-Straße 15 

 



Landratsamt Alb-Donau-Kreis 
Vermessungsbehörde 
Schillerstraße 30 
89077 Ulm 

Auszug aus dem 
Liegenschaftskataster 
Liegenschaftskarte s/w 1 :500 

Stand vom: 10.02.2025 

 



Landratsamt Alb•Donau-Kreis 
Vermessunggbehörde 
Schillerstraße 30 
89077 Ulm 

Auszug aus dem 
Liegenschaftskataster 
Fluretücks- und 1:lgentum~naehwels 

Stand vom: 11.02.2025 
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Amtlicher Ausdruck Aufschrift 

 



Amtllcher Al.Jsdruck 

Dieser Ausdruck wird nicht unterschrieben und gilt als beglaubigte Abschrift. 
Datum des Abrufs: 09.01.2025 08:30:10 
Letzte Eintragung vom: 09.01.2025 

Aufschrift 
Einlegfbl.-..fi - - - -- - - - -, 
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LAGEPLAN - ZEIOiNERlSCHER. TEL - .Ha 1 r 5,00 
ma 8au. 

 



Bauvorhaben-: wa.hnungsauftei 1:ung :nach W4.E .. 16,., 
W'ohnh.aus Drei-Kreu.z-Str. 15 
7930 Ehi n,gen-Dä·chi ngen 

8auherrt Günter Vollmer 
·we·i t .zmannstr. 4'5 
793,2 Munderkingen 

W-o h-n-u-n-g-. - 1 

Wohnfläche 
Nutzfläche 

W-o-h-n u-n-g. - . II 

Wohnfläche 

,Nutzfl ä•che 

W o-h_n;u n-a· · ·· III 

Wohnfläche 
.... 

1Nutzf l .äche 

W o-h-~-u-n-g- ··· IV 

Wohnfläche 
Nt1tzfläche 

' 

W,o-h-n-u-n-g~ . • -V 

Wohnfläche 
Nutzf l .äche 

W-0•~-n u-n-s- -· -VI 

Wohofl ä•che 

Nutzf 1 äch.e 

Gemeinschaftlich genutzte 
Verk -ehrs- und Nutzfläche 

Au~gestellt: 
Munderkingen./,1. 
Archi; tekt: 
w 

Mär2 1993 

351,.U01 1m,1 t.J r'- 8'/33+L.i'-lJ/ l e~3/J ('/{::C_ 

6,75 m1 

56 05 m2 ci rt. 2 1 GJ e lt.,; L l;/: ---- lf s-z I r::Sc -C 

16,70 m1 

48, :51 m·ao A.. 

l4,61: m1 

74.70 
34. 30 m1 Q ;:- , 

616,62 m• :;>-, frOS: ~ l l.J/( .:p t;s~ 75 z._ . 

17 .eo m• 

1102,35 m2 
L: r-.. / 1/~ct ~ L;L/--=- 7'] DI 7f-C 

Z7 ,001 m2 

72,60 m1 
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WOHN'HALJS, DR'EI- KREUZ - STR. 15 

7'930 EHlNGE N - .0.ÄCHliN1GEN 

ANERKAN NT: 
1MUNDE RK llMt"'~ S::: t\ll /l 

BAUHER1R : 

GEFE RTiGf: 

lMUNDERKlNG&J. l0 . MÄRZ l'993 

,ARC H1T EKT:~ 
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WOHNUNG· 

WOHNUNG 
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ROT 

GELB 
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GRUN 

BLAU 

BRA·UN 

Q;RANGE 
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Stadt Ehmg:.;u \'-'Onju) 2 3, 03. 1993 

., . 
79·30 'EIHlNlGEN - DAC·HING·EN 

BA'U-HERR : 

ANE.RKANNl: 
MUNDE ,RKINGEN„ 11 . 

B.AUHER.R:1 

GEFER! f·GT:. 

MUNOERK!NG'flN" 

A,RCHfTEKT: 
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10 . . MAR,Z 1993 
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WOHN1U'NG'SAUrFT1EILU1Ni·G~14 ·w.E.~G. 
W'O1HNHAU·S1 .DREI-KR,E·uz- ·sr·R. 15 

• 1, 1 
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Wohnfläche = 94,4 qm 

Rauminhalt = 188,8 cm 

• 
Ehingen, 14.03.1991 

• •· 
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Hausadresse: 
Internet: 

Öfi'nungsz:Eiteo: 

Mark1plalt 1. 89584 Ehinoen (Donau) 
www.ahingen.de 

MonlaQ l:is F raitag: 

Donnerstag 
Sams1ag 

e.oo bis 12.00 Uhr 
14.00 DIS 16.00 Ullr 
1 ~.00 bis 18.00 Uhr 
9.00 bis 12.00 Uhr 

Außenatelle: 

Offnuigszeiten: 

Lind8r1Straße, 22 - 24. 89584 Ehingen 

Montag bis Freitag: 

Domerstag 

8.00 bis 12.00 Uhr 
14.00 bis 16,00 Uhr 
14.00 bis 18.00 Uhr 

Kont"n d9r Stadtb••• Ehingon (Donau) 

Spt<l<.!l$$e l:hingon (CLZ 000 500 00) Kto.-N,. 9 :)00 1)-1 
IBAN: DE27630500000009300t34 1 BIC: SOLADES1 ULM 
EhlngerVolkSbank (BLZ 630 910 10) Kl<L-Nr. 600829006 
IBAN: DE26630910100600829006I81C: GENODES1E.HI 
RaiffeisMba•k EhlngEn (600 693 46) Klo.-Nr. 551 075007 
I8AN: DE.39600693460661076007 /BIC : GENODES1REH 
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Firefox https://mietspiegel-berechnen. de/ eooe2024/e hi ngen-mi etsp iege lrechn ... 

L von 2 07.08.2025, L5:00 
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1) Vgl. Sprengnetter, Immobilienbewertung - Marktdaten und Praxishilfen, Kapitel 3.04 Gwei ls aktueller Stand). 

- 2 -

 



2) Vgl. Sprengnetter, Immobilienbewertung- Marktdaten und Praxishilfen, Kapitel 3.05, Abschnitt 4 f . (jeweil s aktueller Stancl). 

-3-

 



3) Zur Berücksichtigung von Modernisierungsmaßnahm en bei der Ermittlung der Restnut2ungsdauer vgl. Sprengnetter, Immobilienbewertu ng­

Marktdaten und Praxishilfen, Kapitel 3.02.4 (jew@ils aktuell ~r Stand). 

-4-

 



 



 



 



- 3 -

 



-4 -

 



-s. 

 


